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Vorwort 

Es ist die Aufgabe der Wissenschaft ihrer Zeit voraus zu sein. Dies trifft auch auf den Bereich der 

Agrarpolitik zu: Während Verwaltung, Politik und Berufsstand oft im Tagesgeschäft gefangen 

sind und für die Weiterentwicklung agrarpolitischer Massnahmen nach mehrheitsfähigen Kom-

promissen suchen, haben wissenschaftliche Arbeiten jenseits dieser tagespolitischen Notwendig-

keiten längerfristigen Anforderungen zu genügen. 

Obgleich die vorliegende Studie ganz im Zeichen der Lehren des niederländischen Nationalöko-

nomen Jan Tinbergen steht, sei hier an einen noch älteren Wirtschaftswissenschaftler erinnert, 

auf dessen Fundament alle wohlfahrtsökonomischen Betrachtungen ruhen: Der Brite Arthur C. 

Pigou (1877-1959) begründete als Nachfolger Alfred Marshalls in Cambridge die auf dem Utili-

tarismus fussende Wohlfahrtstheorie, die politische Massnahmen anhand zweier Kriterien beur-

teilt: Erstens ist die Wirkung der politischen Massnahmen auf das Volkseinkommen, „the natio-

nal dividend or national income", zu analysieren. Dabei waren Pigou vor allem auch die 

Externalitäten privaten Handelns wichtig, die oft nur durch staatliche Eingriffe internalisiert 

werden konnten. Zweitens wies Pigou aber auch immer wieder auf die Bedeutung der 

Verteilung vor dem Hintergrund eines abnehmenden Grenznutzens hin: "lt is evident that any 

transference of income from a relatively rich man to a relatively poor man ..., since it enables 

more intense wants to be satisfied at the expense of less intense wants, must increase the 

aggregate sum of satisfaction." 

Diesen beiden normativen Grundsätzen folgt auch die vorliegende Analyse des schweizerischen 

Direktzahlungssystems. Sie kann dabei aufbauen auf vergleichsweise umfangreiche Erkenntnis-

sen zur Wirkung des geltenden Direktzahlungssystems und zu den zugrundeliegenden politi-

schen Zielen (Mann und Mack, 2005). So liegt der Rückgriff auf Tinbergen nahe, dem die Be-

ziehungen zwischen Instrumenten und Zielen besonders wichtig waren. 

Es sind vor allem zwei Gruppen von Externalitäten, die für die Optimierung der agrarpolitischen 

Massnahmen berücksichtigt werden. Dabei sind die positiven und negativen Umweltwirkungen 

landwirtschaftlicher Produktion eine auch international häufig diskutierte Grösse. Weniger er-

forscht ist der Beitrag der Landwirtschaft zur dezentralen Besiedlung. Aufgrund der diesbezüg-

lich bislang relativ dünnen Wissensgrundlage hat der Autor dieser Studie, Stefan Mann, zu-

nächst quantitative Untersuchungen zum Kausalzusammenhang zwischen einem starken Pri-

märsektor und einer positiven Bevölkerungsentwicklung durchgeführt. Erst nachdem als gesi-

chert gelten konnte, dass ein solcher Zusammenhang existiert, konnten auch regionalpolitische 

Argumente für die Unterstützung landwirtschaftlicher Betriebe in dünn besiedelten Regionen 

geltend gemacht werden. 

Auch bei der Frage der Verteilgerechtigkeit mussten zunächst klärende Untersuchungen durch-

geführt werden, bevor Politikempfehlungen abgegeben werden konnten. Diese betrafen die 

Primärverteilung des Einkommens landwirtschaftlicher Haushalte und den verteilungspolitischen 

Vergleich der Allgemeinen Direktzahlungen mit dem klassischen Instrument der Sozialhilfe. 

Auch hier galt, dass erst auf der Grundlage der Ist-Analyse Verbesserungsvorschläge formuliert 

wurden. 
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Ein grundlegender Unterschied zwischen den Konzepten, wie sie zur Vorbereitung bzw. Beein-

flussung der Agrarpolitik 2011 von Seiten der Verwaltung oder oppositioneller Kräfte (Bosshard 

und Schläpfer, 2005) vorgelegt wurden und dieser Arbeit liegt also in der methodischen Entste-

'hung. Wie eingangs bemerkt, ist ein wichtiges Kriterium der aktuellen, politischen Könzepte, 

dass sie eine hohe Konsensfähigkeit besitzen. Demgegenüber ist das Ziel dieser Schriftenreihe, 

ein logisch sti-ingentes und wissenschaftlich fundiertes .Konzept zur -Diskussion zu-stellen. 

Die vorliegende Studie ist somit nicht als Gegenentwurf zu aktuellen agrarpolitischen Konzepten 

zu sehen, sondern vielmehr als langfristiger Wegweiser, in welche Richtung sich eine rationale 

Agrarpolitik bewegen könnte. Eine Agrarpolitik, in der zwar - wie heute - das Ziel einer multi-

funktionalen Landwirtschaft im Vordergrund steht, in der aber die öffentlichen Mittel möglichst 

effizient eingesetzt würden, um die gemeinwirtschaftlichen Leistungen zü erbringen. 

Der öffentliche Diskurs und die Quantifizierung der positiven und negativen Auswirkungen ei-

nes solchen Modells sollen zeigen, wieweit das vorliegende Konzept eine Grundlage für eine 

zukünftig realisierbare und gesellschaftlich vertretbare Agrarpolitik darstellt. Spannend dürfte 

insbesondere sein, wie kompatibel ein solches Konzept mit der heute absehbaren zukünftigen 

EU-Agrarpolitik ist. 

Stephan Pfefferli, Leiter Agrarökonomie 
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1. 	Einleitung 

	

1.1 	Problemstellung 

Die schweizerische Agrarpolitik verfolgt Ziele, die stark sektorspezifisch sind und die in hohem 

Masse mit der Bereitstellung öffentlicher Güter zusammenhängen. Die dabei im Einzelnen for-

mulierten Ziele sind bekannt und wurden bezüglich ihrer ordnungstheoretischen Legitimation 

bereits diskutiert (Mann und Mack, 2005). Grundsätzlich kann zusammengefasst werden, dass 

die in Art. 104 der Schweizer Bundesverfassung formulierten Ziele mit hoher Deutlichkeit be-

schreiben, was seit einigen Jahren als Leitbild multifunktioneller Landwirtschaft bekannt ist 

(Theler, 1993; Pevetz, 1998). 

Wenn Agrarökonomen in der Vergangenheit Politikempfehlungen ausgesprochen haben, indem 

sie Gegenentwürfe zu den bestehenden Systemen präsentierten (Henrichsmeyer und Witzke, 

1994; Nellinger, 1996; Breustedt, 2003; Henning, 2003), so wurde im Wesentlichen vor dem 

Hintergrund ordoliberaler Theorien empfohlen, die Agrarpolitik in die Richtung einer deutlichen 

Liberalisierung weiterzuentwickeln. Allenfalls wurde in den Konzepten darauf geachtet, „die 

notwendige Anpassung der Landwirtschaft an die Erfordernisse und Möglichkeiten des ge-

samtwirtschaftlichen Wachstums ohne unerträgliche soziale Spannungen und Störungen zu 

vollziehen." (Schmitt, 1972; 343). Die Multifunktionalität der Landwirtschaft hingegen wurde 

bislang als Leitbild von Ökonomen nie sonderlich ernst genommen, sondern in erster Linie als 

Phantom landwirtschaftlicher Interessengruppen interpretiert, die auf diese Weise die Höhe der 

Transferfahlungen an die Landwirte sichern wollten. 

Da in der Schweiz das Prinzip der direkten Demokratie verwirklicht wird, kann hier im Gegen-

satz zu EU und USA darauf verwiesen werden, dass eine deutliche Mehrheit der Stimmbürger 

das Leitbild der multifunktionalen Landwirtschaft gegenüber einer Landwirtschaft, die ganz den 

Gesetzen des freien Marktes gehorcht, gutheisst. Dies kam mit der entsprechenden Verfas-

sungsänderung im Jahr 1996 zum Ausdruck. Mit der Festlegung in Art. 104 der Bundesverfas-

sung, die Landwirtschaft habe zur Versorgungssicherheit, zum Ressourcenschutz und zur dezen-

tralen Besiedlung einen wesentlichen Beitrag zu leisten, ist das Leitbild einer multifunktionellen 

Landwirtschaft seitdem in einer bislang einzigartigen Weise in der Verfassung eines Staates ver-

ankert. 

Verwendet man neben den Marktpräferenzen der Bevölkerung auch die politischen Präferenzen 

als Massstab für individuellen Nutzen, nimmt man die politischen Präferenzen also ernst (Mann, 

2003a), so ergibt sich daraus, dass Konzepte, mit denen die Effizienz der Agrarpolitik erhöht 

werden sollen, auch die vielfältigen Aufgaben der Landwirtschaft ausserhalb der Nahrungsmit-

telproduktion berücksichtigen müssen. Dies deutet darauf hin, dass die Vorschläge bezüglich 

reiner Liberalisierungsstrategien zu kurz greifen, und dass es vielmehr darauf ankommt, mehrere 

agrarpolitische Ziele gleichzeitig bei der Entwicklung von Politikempfehlungen zu berücksichti-

gen 

Im vorliegenden Bericht 5611 nun auf der Grundlage staatstheoretischer, ordnungstheoretischer 

und finanzpolitischer Erkenntnisse versucht werden, ein Direktzahlungssystem zu konzipieren, 
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das der Multifunktionalität der schweizerischen Landwirtschaft Rechnung trägt. Das Ziel ist da-

bei nicht primär, in die tagespolitische Debatte zur kurzfristigen Weiterentwicklung des Direkt-

zahlungssystems einzugreifen, sondern langfristig Perspektiven für eine rationalere, effizientere 

Basis eines Direktzahlungssystems aufzuzeigen. Dieses ist dann bezüglich seiner einzelbetriebli-

chen Konsequenzen, seiner Auswirkungen auf den Agrarsektor und des mit seiner Umsetzung 

verbundenen-  administrativen- Aufwands -mit -dem derzeit geltenden Direktzahlungssystem zu 

vergleichen. 

Das geltende Direktzahlungssystem der SchWeiz ist überwiegend an die betriebliche Ausstat-

tung mit den Pröduktionsfaktoren Pläche und Tiere (Raufutterverzehrer) gekoppelt. Ferner wird 

das bestehende Reglement durch regionale Differenzierung und die Kopplung der Direktzah-

lungen an den Ökologischen Leistungsnachweis charakterisiert. Da dieses System Ergebnis eines 

politischen Prozesses ist, ist es nur natürlich, dass wirtschaftspolitischen Prinzipien, wie etwa der 

Tinbergen-Regel, nicht Rechnung getragen wird. Es ist im Rahmen dieser Studie zu prüfen, ob 

die Ziele der schweizerischen Agrarpolitik auch mit einem System erreicht werden können, das 

mit einem geringeren Mittelaufwand zu realisieren ist. Mit 7,8 Prozent des Bundesbudgets (Eid-

genössisches Finanzdepartement, 2004) liegen die Aufwendungen für die Agrarpolitik heute in 

einerri.I3ereich, der diese Frage provoziert. 

1.2 	Vorgehehsweise 

Das hier vorgestellte Konzept geht-- zunächst von der Relevanz der Tinbergen-Regel' aus und 

stellt diese methodisch in den Mittelpunkt der Arbeit. Daher wird in Kapitel 2 die Regel zunächst 

abstrakt und dann am Beispiel der Allgemeinen Direktzahlungen dargestellt. Auf dieser Grund-

läge wird dann die Vorgehensweise für die Ausarbeitung eines agrarpolitisches Modells entwi-

ckelt, das einerseits die Tinbergen-Regel berücksichtigt, andererseits aber auf der Basis der mul-

tifunktionalen Landwirtschaft fusst. Die dabei vorgeStellte Methodik bestimmt die weitere Glie-

derung dieses Berichtes. 

Beim Ziel der dezentralen Besiedlung ist zu hinterfragen, ob die Landwirtschaft bessere Voraus-

setzungen als andere Sektoren hat, die dezentrale Besiedlung im ländlichen kaum sicherzustel-

len. In Abhängigkeit von der in Kapitel 3 hergeleiteten Antwort auf der Basis quantitativer Stu-

dien werden dort auch Politikempfehlungen für jene Regionen formuliert, in denen Entsiede-

lungsprozesse ein Problem darstellen. 

Wenn es in Kapitel 4 um soziale Aspekte geht, ist der Vergleich zwischen der Landwirtschaft 

und anderen Sektoren in anderer Hinsicht zu ziehen als bei regionalpolitischen Betrachtungen. 

Erstens ist die soziale Lage der in der Landwirtschaft tätigen Menschen darzustellen und zu prü-

fen, inwieweit es sich dabei um das Problem der „working poor" handelt. Diese Frage ist auch 

hypothetisch für die Bedingungen einer reformierten Agrarpolitik zu stellen. Zweitens ist aber 

auch die Frage zu beantworten, inwieweit die primär für urbane Räume entwickelten Instru-

mente der Sozialpolitik im ländlichen Raum greifen. Es ist zu beantworten, ob eigenständige 

sozialpolitisch motivierte Direktzahlungen für die Landwirtschaft oder sogar den gesamten länd-

lichen Raum eingeführt werden söllten. 



In Kapitel 5 werden die Erkenntnisse der beiden vorangegangenen;Abschnitte.,aufgegriffen. Auf,  

dieser Grundlage werden Empfehlungen formuliert, wie das Instrument der Allgerneinen Direkt-

zahlungen sinnvollerweise weiterzuentwickeln wäre. 

Als nächstes wird das Thema des Schutzes der ökOlogischen kessourcen behandelt. Grundsätz-

lich kann- hier bereits auf ein zielgerichtetes Politikinstrument zurückgegriffen werden. Aber 

auch dieses Instrurnent kann durch 'zunehmende Outputorientierung und einzelne Anpassun-

gen ,noch weiterverbessert werden. Dieser Zielstellung ist Kapitel 6 gewidmet 

Die Synthese der Qberiegungen erfolgin Kapitel 7. Port werden die inn•Einzelnen entworfenen 

Instrumente in ihrer Gesamtwirkung untersucht Lind beschrieben. Besonders eingegangen wird 

dort neben der Darstellung einzelbetrieblicher und sektoraler Konsequenzen auch auf den ad-

ministrativen Aufwand des Vorgeschlagenen Systems im Vergleich zum Aufwand, der für die 

Umsetzung des geltenden Direktzahlungssystems erforderlich ist. Unter Berücksichtigung aller 

betrachteten Ergebnisse wird schliesslich eine normative Aussage.über die Vorzüglichkeit des 

Reformvorschlägs hinsichtlich seiner Effizienz getroffen, 

Grundsätzlich werden mit der Analyse sämtliche Wirkungsbereiche der Direktzahlungen be-

trachtet. Eine wichtige Ausnahme stellen berggebietsspezifische Fragen där, insbesondere die 

Bedeütung der Sömmerung und der Hangbewirtschaftung. Bereits eine vorausgehende Wir-

kungsanalyse der Direktzahlungen (Mann und Mäck, 2005) rriathte deutlich, däSS für eine Ab-

schätzung des standortabhängigen Nutzens der Hangbewirtschaftung heute noch wichtige me-

thodische Grundlagen fehlen. Daher werden Hangbeiträge sowie Sömmerungsbeiträge aus der 

folgenden Betrachtung systematisch ausgeklammert. 
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2. 	Kritik und Konzept 

2.1 	Die Tinbergen-Regel und die Allgemeinen Direktzahlungen 

Die hier wiedergegebenen Zusammenhänge wurden von Tinbergen (1937) erstmalig im Rah-

men ökonometrischer Untersuchungen der US=annerikanischen Volkswirtschaft und den dort 

auftretenden Konjunkturschwankungen entdeckt. In seinem Werk „On the theory of economic 

policy" (1956) stellt Tinbergen schliesslich den allgemeinen Zusammenhang, zwischen wirt-

schaftspolitischen Zielen und wirtschaftspolitischen Instrumenten dar. Er soll an dieser Stelle 

zunächst in formalisierter Form unter der Annahme fixer politischer Ziele wiedergegeben wer-

den (Tinbergen, 1956; Ahrens und Lippert, 1994). 

y=Az+Bu 

mit 	y = Vektor der wohlfahrtsmaximalen Werte der Zielvariablen yi, 

z = Vektor der Instrumentvariablen zk, 

u = Vektor aller die betrachteten Zielvariablen beeinflussenden ökonomischen Daten ul 

(exogene Variablen) 

A= Matrix der partiellen Wirkungskoeffizienten aik (aik=dyi/dzk), 

B = Matrix der partiellen Dateneffekte bil (bil=dyi/dul). 

Grundsätzlich sind somit gemäss Tinbergen alle Zielvariablen kausal mit allen Instrumentenvari-

ablen verknüpft. Bei fest vorgegebenen, als wohlfahrtsmaximal angenommenen Werten der 

Zielvariablen (Vektor y) und der exogenen Variablen (Vektor u), besitzt dieses Gleichungssystem 

bis auf Ausnahmefälle nur dann eine Lösung 

z = A-1y-(A-1B)u, 

wenn A, die Matrix der partiellen Wirkungskoeffizienten, quadratisch ist. Dies impliziert, dass 

die Zahl der Instrumente gleich der Zahl der fest vorgegebenen Zielvariablen ist. 

Für die Wirtschaftspolitik ist dieser Zusammenhang als Tinbergen-Regel bekannt geworden, die 

besagt, dass die Politik üblicherweise dann effizienter ist, wenn für die Erreichung eines jeden 

Ziels ein Instrument zur Verfügung steht. Umgekehrt formuliert: Eine Kopplung mehrerer Ziele 

durch ein Instrument führt zu Ineffizienzen. Eine solche Kopplung führt nämlich dazu, dass die 

Ziele lediglich in einem bestimmten Verhältnis zueinander erreicht werden können,' womit ein 

Freiheitsgrad verloren geht. Selbst wenn es sich um ein Instrument handelt, das mehrere Ziele 

effizient zu erfüllen in der Lage ist, tritt zumindest dann ein Problem auf, wenn eine 

differenzierte Anpassung des Instrumenteneinsatzes an veränderte Strukturbedingungen 

vorzunehmen ist. Grosskopf (2001; 504) fasst zusammen: „Dieses Vorgehen nach Tinbergen 

erhöht die Flexibilität bei Rahmenänderungen, steigert die Effizienz bei Zielerreichung und 

verbessert die gerechte Verteilung von Druck sowie die Vermeidung von Rentenerzielung und 

Mitnahme." 

Die Agrarpolitik war bereits zu Zeiten Tinbergens durch eine Vielzahl von Zielen gekennzeich-

net, sodass er selbst schrieb: „Natürlich sind zahlreiche Instrumente erforderlich, um eine Politik 

mit so vielen Zielen durchzuführen." (Tinbergen, 1968; 199). Dies soll nun anhand des Instru- 
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mentes der Allgemeinen Direktzahlungen illustriert werden, da für die schweizerische Agrarpoli-

tik dies ein Prototyp eines Instruments ist, mit dem mehrere Ziele erreicht werden sollen. 

Obgleich mit den Allgemeinen Direktzahlungen auch die im ersten Band beschriebenen Ziele 

der Versorgungssicherheit und der dezentralen Besiedlung verfolgt werden, genügt es für die 

Darstellung der Relevanz der Tinbergen-Regel für die Agrarpolitik, hier nur auf die Zielgerich-

tetheit der Allgemeinen Direktzahlung für das Ziel eines angemessenen Einkommens und für 

das des Schutzes natürlicher Ressourcen einzugehen. 

Zunächst sei auf das Ziel eines angemessenen Einkommens der in der Landwirtschaft Beschäf-

tigten einzugehen. Irn' Landwirtschaftsgesetz wird in Art. 5 das Ziel definiert, „dass nachhaltig 

wirtschaftende und ökonomisch leistungsfähige Betriebe (...) Einkommen erzielen können, die 

mit den Einkommen der übrigen erwerbstätigen Bevölkerung in der Region vergleichbar sind. 

Fast noch weiter geht an dieser Stelle Art. 41 der Bundesverfassung, in der es heisst „Bund und 

Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und privater Initiative dafür 

ein, das (...) Erwerbsfähige ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu angemessenen Bedingungen 

bestreiten können." Insofern sollte somit eines der Ziele der Allgemeinen Direktzahlungen sein, 

jeder Person, die in nennenswertem Umfang in der Branche arbeitet, ein gewisses Mindestein-

kommen zu gewähren. Es soll an dieser Stelle geprüft werden, ob die Allgemeinen Direktzah-

lungen dieses Ziel mit grösstmöglicher Effizienz erreichen bzw. inwieweit die Verkopplung von 

Zielen die Ursache für entstehende Ineffizienzen ist. 

Von den rund 70 000 landwirtschaftlichen Betrieben in der Schweiz kommen etwa 60 000 Be-

triebe in den Genuss der Allgemeinen Direktzahlungen. Die verbleibenden 10 000 Betriebe er-

halten überwiegend aus den folgenden Gründen,  keine Direktzahlungen: 

Die gesetzlich festgelegte Einkommensobergrenze wird überschritten. 

Die Betriebe sind — gemessen an einem standardisierten Arbeitszeitbedarf - zu klein, um sich 

für Direktzahlungen zu qualifizieren. 

Der Betriebsleiter ist über 65 Jahre alt. 

- Der ökologische Leistungsnachweis wird nicht erbracht. 

- Der Bewirtschafter ist eine juristische Person. 

Der erste Grund für die Nichtgewährung der Direktzahlungen ist aus sozialpolitischer Sicht leicht 

nachvollziehbar. Ein komplementäres Einkommen wird nur dort gewährt, wo kein hohes Ein-

kommen aufgrund der Aktivitäten am Markt erzielt wird. Auch die zweite Einschränkung wider-

spricht nicht dem definierten Ziel, das landwirtschaftliche Einkommen näher als unter den Be-

dingungen des freien Marktes an das ausserlandwirtschaftliche Vergleichseinkömmen rücken zu 

lassen. Denn mit einer marginalen landwirtschaftlichen Nebentätigkeit kann ein Individuum 

nicht erwarten, in den Kreis jener aufgenommen zu werden, deren Einkommen aus agrarpoliti-

schen Erwägungen heraus unterstützt wird. Allerdings zeigt sich an diesem Punkt wiederum die 

grundsätzliche Fragwürdigkeit sektoraler Einkommensziele: Die Betriebsgrössen-Schwelle, ab 

der der Betriebsleiter sich im Kreise der sozialpölitisch besonders „schützenswerten" Landwirte 

aufgenommen fühlen darf, ist nicht objektiv gegeben, sondern Ergebnis eines politischen Pro-

zesses. 
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Aus sozialpolitischer Sicht fragwürdiger ist die altersmässige Beschränkung der Allgemeinen Di-

rektzahlungen. Es ist zunächst nicht nachvollziehbar, dass der Schutz des landwirtschaftlichen 

Einkommens landwirtschaftlicher Betriebsleiter ab einem gewissen Alter enden soll. Allenfalls ist 

diese Konstellation mit dem Argument zu verteidigen, dass mit der normalen Altersgrenze die 

Verantwortung für das Einkommen vom -Staat auf die vom Landwirt vorzunehmende Alterssi-

cherung übergeht. Dieses Argument steht jedoch auf schwachen- Füssen, da es dort einen- sozi-

alpolitischen Strukturbruch schafft, wo für Selbständige ausserhalb der Landwirtschaft — etwa 

für den selbständigen Maler, der auch nach seinem 65. Lebensjahr ohne Veränderung sein Un-

ternehmen führen kann — kein Strukturbruch ist. Die Relevanz der Tinbergen-Regel wird hier 

bereits in Ansätzen deutlich: Die bei der Altersgrenze zugrunde liegende Überlegung war die, 

ältere Landwirte zur Übergabe des Betriebs zu bewegen und so den Strukturwandel zu fördern. 

Durch die Verkoppelung dieses strukturpolitischen Ziels mit einem sozialpolitischen Ziel entste-

hen hier jedoch für das sozialpolitische Ziel nur schwer zu erklärende Abgrenzungen. Diese ge-

setzliche Abgrenzung wird häufig unterlaufen, indem der Betrieb pro forma an die jüngere Gat-

tin oder -den Sohn übergeben wird, sobald der faktische Betriebsleiter sein 65. Lebensjahr er-

reicht hat, um so weiter in den Genuss der Allgemeinen Direktzahlungen zu gelangen. 

Noch problematischer ist allerdings die Verkoppelung zwischen dem Ziel des angemessenen 

Einkommens und dem Ziel des Schutzes natürlicher Ressourcen, wie sie im Landwirtschaftsge-

setz (Art. 5 Abs. 1) explizit festgeschrieben wurde. Grundsätzlich sollte das Ziel eines angemes-

senen Einkommens, wird dieses Ziel auch im Kontext eines bestimmten Sektors als legitim ange-

sehen, für alle landwirtschaftlichen Betriebe mit den oben genannten Einschränkungen gelten.. 

De facto gilt es jedoch nicht für jene Betriebe, die zwar die gesetzlich definierten Umwelt-

schutzbestimmmungen in der Landwirtschaft einhalten, aber darüber hinaus keine „freiwilligen" 

ökologischen Leistungen erbringen. Dass für diese Betriebe das Ziel eines angemessenen Ein-

kommens nicht gelten soll, stuft sie quasi in die Kategorie von Pariahs ein, die aus dem Kreis der 

„richtigen" Landwirte ausgestossen werden. Da diese Betriebe sich jedoch an die gesetzlichen 

Bestimmungen vollumfänglich halten (zumindest gilt hier die Unschüldsvermutung), ist diese 

implizite Kategorisierung gänzlich ungerechtfertigt. 

Die Produktion öffentlicher Güter wird durch den Staat und nicht durch den Markt abgegolten. 

Abgesehen von diesem Unterschied, der sich ,durch die Nichtausschliessbarkeit der öffentlichen 

Güter erklärt, ist die Produktion von öffentlichen Gütern wie sauberer Luft oder Landschaftsviel-

falt der Produktion etwa von Milch und Weizen weder moralisch überlegen noch ist sie grund-

sätzlich qualitativ anders. Insofern ist sozialpolitisch die Kopplung an die Erfüllung bestimmter 

ökologischer Standards so zu werten, wie wenn nur solche Landwirte einkommenspolitisch mo-

tivierte Direktzahlungen erhielten, die eine festgelegte Mindestfläche an Weizen produzieren. 

Dies wäre jedoch sozialpolitisch ebenso wenig zu vertreten, wie die Kopplung an ökologische 

Leistungen bei näherem Hinsehen zu vertreten ist. 

Aufgrund der Verkoppelung verfehlen die Allgemeinen Direktzahlungen also für diejenigen 

Landwirte ihre sozialpolitische Zielsetzung, die konventionelle Landwirtschaft betreiben. An die-

ser Stelle ist nun darauf einzugehen, dass die Allgemeinen Direktzahlungen eben auch ökologi-

sche Ziele haben. Die Verkopplung ökologischer Ziele mit eher sozialpolitisch motivierten Di-

rektzahlungen wird international als „cross-compliance" bezeichnet. Während der ökologische 
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Leistungsnachweis aus einer Vielzahl von Bestimmungen besteht, sei an dieser Stelle hauptsäch-

lich auf die Anforderung Bezug genommen, dass sieben Prozent der Landwirtschaftlichen Nutz-

fläche des Betriebes als ökologische Ausgleichsfläche zur Verfügung stehen. 

Die Problematik lässt sich an dieser Stelle einteilen in die Frage nach der Höhe der Ausgleichs-

zahlung und die anteilige Höhe der ökologischen Ausgteichsfläche. Um mit der Frage nach der 

Höhe der Ausgleichszahlung zu beginnen: Die Frage, woraus sich diese Höhe unter der Annah-

me zweier Ziele ergeben sollte, ist keineswegs trivial. Man ist zunächst versucht zu fordern, dass 

diese sich aus der Summe des Nutzens der gegenüber den. gesetzlichen Mindestanforderungen 

geleisteten Mehraufwendungen und dem Einkommensdifferential, das aus sozialpolitischen 

Gründen gewährt wird, ergeben sollte. Es muss konzediert werden, dass dies eine Überlegung 

ist, die so durch die Politik bislang nicht hörbar wurde. Insofern wäre es reiner Zufall, wenn die 

Höhe tatsächlich dementsprechend bemessen worden wäre. Doch dies allein ist noch kein kon-

zeptioneller Kritikpunkt der Allgemeinen Direktzahlungen. Dieser Kritikpunkt liegt vielmehr dort, 

dass dem Landwirt durch die Verkopplung ein zu grosser Anreiz gegeben wird, Fläche in den 

ökologischen Ausgleich zu geben. In jenen Fällen, in denen 

Grenznutzen <Grenzkosten <Grenznutzen + Sozialtransfer, 

wird der Landwirt 7 % der Fläche in den ökologischen Ausgleich geben, obwohl es gesamtwirt-

schaftlich effizienter wäre, wenn er es nicht täte. Auf dieses notwendige Übel der cross-

compliance haben bereits Latacz-Lohmann und Buckwell (1998) hingewiesen. Ökologisch effi-

zientere Ergebnisse liessen sich erzielen, wenn die allgemeinen Direktzahlungen schlicht der 

Höhe des Grenznutzens der Massnahme entsprächen. Doch dann könnte das sozialpolitische 

Ziel nur dann erfüllt werden, wenn 

Grenznutzen = Grenzkosten + angemessener Sozialtransfer. 

Diese Gleichung kann nicht durch die Politik gesteuert werden, sondern kann als exogen vorge-

geben angesehen werden. Dass die Gleichung zutrifft, erscheint somit sehr unwahrscheinlich. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass sowohl der Grenznutzen als auch der Grenzkosten 

natürlich stark von der Grösse des Betriebs abhängen. Dem wird dadurch Rechnung getragen, 

dass die Direktzahlungen zu einem grossen Teil pro Hektar Landwirtschaftlicher Nutzfläche ab-

gegolten werden. Die Höhe des angemessenen Sozialtransfers hängt nicht von der Grösse de 

Betriebs, höchstens von der Grösse des Haushalts ab. Allenfalls liesse sich sogar argumentieren, 

dass grössere Betriebe nur eines geringeren Sozialtransfers als kleinere Betriebe bedürfen. Die-

sem Tatbestand können die Direktzahlungen aufgrund der Verkopplung nicht mehr Rechnung 

tragen. Also handelt es sich um ein weiteres Dilemma, das sich notwendigerweise aus der Ver-

koppelung von Zielen ergibt. Dieses Dilemma führt unter anderem auch zu einem unnötig star-

ken Überwälzungseffekt (Matsuda, 2002) der Direktzahlungen an Bodeneigentümer. 

Wie ist nun die Schwelle von 7 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Betriebs zu rechtferti-

gen, die bestimmten ökologischen Anforderungen genügen muss, damit die Direktzahlungen 

geleistet werden? Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass diese 7 % Fläche entweder durch Ex-

tensivierungsmassnahmen geleistet werden können, die zusätzlich im Rahmen der Ökomass-

nahmen vergütet werden (zum Beispiel extensive Wiesen, Rotationsbrache), oder durch andere 

Massnahmen wie extensive Weide oder Steinhaufen, die nicht zusätzlich förderfähig sind. Wird 

13 



die Min&stfläche dadurch gewährleistet, dass solche nicht zusätzlich förderfähigen Elemente 

durch den Betrieb bereitgestellt werden, wird ein Grenznutzen angenommen, wie er in Abb. 2.1 

zu sehen ist: Er ist nur genau bei 7 % der Fläche grösser Null, dort dafür beträchtlich. In Fällen, 

bei denen eine zusätzliche Vergütung im Rahmen der ökologischen Direktzahlungen stattfindet, 

ist die Situation unterhalb der 7 % identisch. Der Abfall des anzunehmenden Grenznutzens ist 

jüdöth -bei einem 'Flächen-anteil oberhalb von 7 •76 geringer' -Abb'. 2.2). Normalerweise wird es 

sich bei den Ausgleichsflächen teilweise um beitragsberechtigte und teilweise um nicht beitrags-

berechtigte Flächen handeln. Insofern handelt es sich bei diesen Darstellungen um Vereinfa-

chungen. 

Aus ökologischer Perspektive hat das Einsetzen einer Mindestfläche von 7 % der Betriebsfläche 

durchaus eine gewisse Logik. Insbesondere Biodiversität kann sich nicht auf minimalen Flächen 

halten. Aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen wurden 7 % als der Anteil der landwirt-

schaftlichen Nutzfläche angenommen, der mindestens erforderlich ist, um eine ausreichende 

ökologische Qualität zu gewährleisten. Doch erstens ging man bei den Überlegungen von der 

Fläche einer Region aus, nicht von der Fläche eines Betriebes. Auf betrieblicher Ebene kann — in 

Abhängigkeit von den regionalen und betrieblichen Bedingungen — die Schwelle sehr wohl an 

einer anderen Stelle liegen. Und zweitens wird der betriebliche Grenznutzen auch dann, wenn 

man die Quantifizierung der sieben Prozent nicht grundsätzlich in Abrede stellt, anders ausse-

hen als in den Abb. 2.1 oder 2.2. Ein Beispiel wurde in Abb. 2.3 skizziert: Auch eine Ökologisie-

rung von 5 oder 6 % der Betriebsfläche wird schon einen nennenswerten positiven Grenznut-

zen haben, der sich in den Allgemeinen Direktzahlungen nicht niederschlägt. 

Ist diese unrealistische Abbildung des ökologischen Nutzens durch die Allgemeinen Direktzah-

lungen nun ebenfails der Verkoppelung von Zielen geschuldet? Zum Teil schon: Denn wären 

nicht sozialpolitische Ziele mit den Allgemeinen Direktzahlungen verknüpft, so liessen sich 

Grenznutzenkurven wie in Abb. 2.3 ohne allzu rigide Schwellen auch in Direktzahlungsmodali-

täten umstellen. 
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Abb. 2.1: Grenznuten, der durch die Modalitäten der Allgemeinen Direktzahlungen für nicht beitrags-
berechtigte Flächen angenommen wird. 

' 
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Prozent ökologischer Ausgleich von beitragsberechtigten Flächen ' 

11 

Abb. 2.2: Grenznutzen, der durch die Modalitäten der Allgemeinen Direktzahlungen für beitragsberech-
tigte Flächen angenommen wird. 
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Abb, 2.3: Möglicher Grenznutzen ökologischer Ausgleichsrriassnahmen eines lariclwirüchaftlichen Be-
triebs 

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, ‚dass sich durch die Verkoppelung des sozialpoliti-

schen mit dem ökologischen Ziel im Instrument der Allgemeinen Direktzahlungen folgende Effi-

zienzverluste ergeben: 

- Ausschluss jener Landwirte vom sozialpolitischen Ziel, die sich gegen eine Ökologisierung 

entscheiden. 

Anreiz, mehr Flächen zu ökologisieren, als effizient wäre. 

Kein Anreiz, eine geringe Fläche (<7 %) des Betriebs zu ökologisieren. 

Darüber hinaus ergeben sich Verluste nicht nur aufgrund der Verkopplung mit dem 

strukturpolitischen Ziel: Betriebsleiter ab dem 66. Lebensjahr zur Übergabe ihres Betriebs zu 

bewegen, sondern auch durch die Verkopplung mit ,dem regionalpolitischen Ziel der 

dezentralen Besiedlung und dem Ziel ausreichender Versorgunissicherheit Hierauf Weist bereits 

Richli (2003; 180) hin: „Sollte die Agrarpolitik (zu) kleine Betriebsgrössen weiterhin auf Dauer 

unterstützen wollen, so würde sich die Entflechtung von Agrarpolitik und Regionalpolitik auf-

drängen. Es belastet die Agrarpolitik auf die Dauer zu sehr, wenn sie mit den Kosten für die 

Erhaltung von Landwirtschaftsbetrieben aus Gründen der Besiedlung belastet wird. Diee 

Kosten sollten im Rahmen der Regionalpolitik ,budgetiert und verrechnet werden." Auf eine 

Weitergehende Beschreibung der IneffizienZen durch diese Verkoppelung wird hier allerdings 

verzichtet, um zu Lösungsansätzen im Sinne der Tinbergen-Regel übergehen zu können. 

2.2 	Das Vier-Netze-Modell 

Das im vorhergehenden Abschnitt hergeleitete und begründete Prinzip Tinbergens, wonach pro 

Ziel ein Instrument anzuwenden sei, kann natürlich ad absurdum geführt werden. Beispielsweise 

gibt es innerhalb des Ziels des Schutzes natürlicher Ressourcen fast beliebig viele Teilziele: Das 
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Ziel sauberen Wassers, das Ziel sauberer Luft, das Ziel gesunder Böden und das Ziel des Erosi-

onsschutzes sind nur einige der Ziele im abiotischen Bereich, hinzu kommen Ziele im:biotischen 

Bereich und im Bereich Landschaftsvielfalt. Ist man nun versucht, für jedes dieser Ziele mindes-

tens ein Instrument zu schiffen, so muss an die von Mann und Mack (2005) zitierte Erkenntnis 

erinnert.werden, dass kleine Spezialprogramme anteilsmässig hohe Transaktionskosten verursa-

chen, während der Anteil bei grossen Standardprogrammen niedriger ist. Gleichzeitig muss kon-

zediert werden, dass es Instrumente wie etwa Direktzahlungen für den Verzicht auf Pflanzen-

schutzmittel gibt, die sowohl zu biotischen Zielen (Schutz der Nützlinge) wie auch zu abioti-

schen Zielen (Schutz des Grundwassers vor Rückständen) relativ treffgenau beitragen. So 

schreiben Romstad et al. (2000; 107): „lt will be more or less impossible to formulate a pay-

ment scheme for each element and to secure consistent incentives across all combinations of 

good configurations." 

Nichtsdestoweniger trifft die im obigen Abschnitt angewandte Argumentationsstrategie grund-

sätzlich auch bei den Zielen „Schutz der Nützlinge" und „Schutz des Grundwassers" zu: Eine 

weitere Differenzierung würde die Zielgenauigkeit wahrscheinlich erhöhen. Es scheint also einen 

Trade-off zwischen Zielgenauigkeit und Transaktionskosten zu geben. Dieser Trade-off wird so 

gelöst, dass zwischen relationalen und nichtrelationalen Zielen zu differenzieren ist. Bei relatio-

nalen Zielen, d.h. Zielen zwischen denen starke kausale Verknüpfungen bestehen, kann die 

Bündelung mehrerer Ziele in ein Instrument zweckmässig sein. Hingegen gilt für nicht-

relationale, also miteinander nicht oder nur schwach interagierende Ziele, dass die Tinbergen-

Regel beachtet werden sollte. 

Insofern ist es zweckmässig, die von Mann und Mack (2005, Kap.3) herausgearbeiteten Ziele 

der schweizerischen Agrarpolitik, zu Kategorien von Zielen zusammenzufassen, die jeweils in 

sich selbst relationale Teilziele beinhalten, deren relationale Beziehungen untereinander aber 

gering sind. Dies kann im Wesentlichen analog zur Zusammenfassung in der Bundesverfassung 

geschehen: 

1. Das Ziel ausreichender Versorgungssicherheit 

2. Das Ziel des Schutzes natürlicher Ressourcen 

3. Das Ziel dezentraler Besiedlung 

4. Das Ziel eines angemessenen Einkommens 

In einem nächsten Schritt wäre nun zu fragen, ob Direktzahlungen das geeignete Mittel sind, 

um diese vier Ziele zu erreichen. 

Das Ziel eines angemessenen Beitrages der Landwirtschaft zur Versorgungssicherheit Mir& völi 

Mann und Mack (2005) als agrarpolitisches Ziel bereits kritisch hinterfragt, da 	Beiighung 

zwischen einer Förderung des Agrarsektors und der Sicherheit der NahrungsverSörgung unklät-

ist. Wenn jedoch agrarpolitische Instrumente eingesetzt werden sollen, urn.etw.g. den Anteil 

Selbstversorgung durch die heimische Landwirtschaft konstant zu halten, 59,s03einen:Plrektgan-

lungen sicher nicht als das Mittel der Wahl, und je stärker sie von der Pr9dpktiqn entkoppelt 

werden, desto wenigerlässt sich mit Direktzahlungen ein Beitrag zur Selbstversorgung eschäffen:  

Eine Erhöhüng der Produktion lässt sich am effizientesten durch Beihilfen zur Prodpktion„also 
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Eingriffe in den Markt, erreichen. Da es jedoch an dieser Stelle um das Direktzahlungssystem 

gehen soll, ist dies nicht weiter zu vertiefen. Über das Ziel der Versorgungssicherheit wird bei 

den zukünftigen Ausführungen somit hinweggegangen. 

Das Ziel des Schutzes natürlicher Ressourcen betrifft hingegen die Bereitstellung öffentlicher 

Güter durch den Landwirt. Seit Samuelson (1954) wissen wir, dass diese durch den Staat zu 

'vergüten ist. Direkte Zahlungen vom Staat an den Landwirt iind hier also zumindest eine nahe-

liegende und wahrscheinlich gemeinsam mit der klaren Zuweisung von Verfügungsrechten 

(Scheele, 1993) potenziell die effizienteste Option. Ein effizientes Direktzahlungssystem darf 

daher den Aspekt des Schutzes natürlicher Ressourcen nicht vernachlässigen. 

Weniger eindeutig ist, welches effiziente politische Instrumente zum Erhalt der dezentralen Be-

siedlung im ländlichen Raum sind. Ob die Agrarpolitik hier einen Beitrag zu leisten hat, kann 

erst in einem gesonderten Kapitel beantwortet werden. Wenn sie jedoch einen spezifisch sekt-

oralen Beitrag zu erbringen hat, dann haben Arbeiten wie die von Hofer (2002) und Mann 

(2003b) gezeigt, dass Direktzahlungen die Aufgabe von Betrieben signifikant verlangsamen. 

Vorbehaltlich der Prüfung, ob die Aufgabe der dezentralen Besiedlung nicht eher ein Aufgaben-

feld der allgemeinen Regionalpolitik ist, kann so die dezentrale Besiedlung zunächst als poten-

zielles Zielfeld landwirtschaftlicher Direktzahlungen angesehen werden. 

Ähnliches gilt für das Ziel eines angemessenen Einkommens. Auch hier ist zunächst zu überprü-

fen, ob für eine gesonderte Behandlung des Agrarsektors ausreichende Argumente vorliegen. 

Erste Anhaltspunkte dafür könnten die bisher gesonderte soziale Behandlung von Landwirten 

sowie die Untauglichkeit des Instruments Sozialhilfe für Landwirte sein. Auch hier gilt: Wenn 

spezifische Massnahmen für Landwirte angemessen sind, dann dürften direkte Transfers vom 

Staat an die Bedürftigen das adäquate Instrument sein. 

In Abb 2.4 werden die hier gefundenen Bestandteile eines Direktzahlungssystems, das den An-

forderungen einer multifunktionalen Landwirtschaft gerecht wird, in einen anschaulichen Zu-

sammenhang gebracht. Es wird das Bild von Betrieben genutzt, die entweder von einem Sicher-

heitsnetz aufgefangen werden oder aber ihre Tätigkeit einstellen müssen. 

In einer Marktwirtschaft entscheidet üblicherweise der Markt, ob ein Unternehmen überlebens-

fähig ist. Ungeachtet aller Multifunktionalität des Agrarsektors sollte es diese Option natürlich 

auch für landwirtschaftliche Unternehmen in der Schweiz geben: Durch den Verkauf der Pro-

dukte bei einem Preisniveau, das entweder nur durch 'das Zusammenspiel von Angebot und 

Nachfrage zustande kommt oder aus Gründen, die ausserhalb unseres Betrachtungshorizonts 

liegen (zum Beispiel Ernährungssicherheit), staatlich beeinflusst werden, einen Gewinn erlösen, 

der es den Unternehmen ermöglicht, seine Aktivitäten fortzusetzen oder sogar auszubauen. Es 

ist allerdings anzunehmen, dass das Sicherheitsnetz „Markt" unter den derzeitigen Bedingun-

gen die wenigsten landwirtschaftlichen Unternehmen in der Schweiz auffängt. 

Ein landwirtschaftliches Unternehmen sollte nicht nur den Anreiz haben, hochwertige Nah-

rungsmittel für den Markt zu produzieren, es sollte auch den Anreiz haben, öffentliche Güter für 

die Gesellschaft zu produzieren. Daher folgt das Netz des Schutzes natürlicher Ressourcen dem 

des Marktes. Auch wenn ein Betrieb nicht ausreichend Nahrungsmittel produziert, um damit am 

Markt zu bestehen, kann er ausreichend (internalisierte) Externalitäten wie Biodiversität oder 
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Erosionsschutz bereitstellen, sodass dies als Legitimation für das Weiterbestehen des Betriebs 

ausreicht. Die Art und Höhe der Direktzählungen zum Schutz natürlicher Ressourcen entschei-

den, welche Unternehmen durch dieses Netz fallen und welche darin aufgefangen werden. 

;I. Ebene: 
Markt 

2. Ebene: 
Schutz 
natürlicher 
Ressourcen 

3. Ebene: 
Dezentrale 
Besiedlung 

4. Ebene: 
Soziales Netz 

Abb. 2.4 Das Vier-Netze-Modell als Grundlage für ein effizientes Direktzahlungssystem 

Je mehr private und öffentliche Güter das landwirtschaftliche Unternehmen produziert, desto 

wahrscheinlicher ist dessen Weiterbestehen. Diese Relation ist für das dritte und vierte Netz 

nicht gegeben. Das dritte Netz fängt jene Betriebe auf, die durch ihre Aktivität die Entsiedelung 

ländlicher Regionen verhindern bzw. verlangsamen. Ein steigender Grenznutzen ist hier weder 

auf der betrieblichen noch auf der volkswirtschaftlichen Ebene gegeben. Einzelbetrieblich führen 

vermehrte Aktivitäten des Betriebs (zum Beispiel Expansion zuungunsten des Nachbarbetriebs) 

wohl nicht zu einer stärkeren Besiedlung ländlicher Regionen. Und volkswirtschaftlich gesehen 

kann das Ziel der dezentralen Besiedlung ab einer gewissen Einwohnerdichte als erreicht gelten. 

Eine zusätzliche Erhöhung der Besiedlungsdichte erzeugt dann keinen zusätzlichen Nutzen 

mehr. Da es sich bei dem Beitrag der Landwirtsthaft zur dezentralen Besiedlung also offensicht-

lich um ein kategoriales Ziel und nicht um ein relatives handelt, wird dieses Netz den oberen 

beiden untergeordnet. 

Der Sozialpolitik liegt auch im landwirtschaftlichen Bereich das Subsidiaritätsprinzip zugrunde 

(Henrichsmeyer und Witzke, 1994). Das bedeutet: Erst wenn alle anderen Sicherungssysteme 

versagt haben, greift die Gesellschaft mit sozialpolitischen Massnahmen ein und sorgt für ein 

Mindesteinkommen der betroffenen Personen. Daher muss das sozialpolitische Netz an unters- 
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ter Stelle stehen und dad rug dann .zum Tragen kommen, wenn,  einersei-ts die Netze des Mark,  

tes, des Ressourcenschutzes und .der dezentralen Besiedlung dem landwirtschaftlichen Betrieb 

das Überleben nicht ermöglichen, andererseits jedoch unter dem Aspekt der Gerechtigkeit ein 

Weiterbestehen des Betriebs wünschenswert wäre. 
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3. 	Das Ziel dezentraler Besiedlung 

	

3.1 	Der Beitrag der Landwirtschaft zur ländlichen Entwicklung 

Bereits durch Mann und Mack (2005) wurde dargestellt, dass die Entsiedlung ländlicher Räume 

negative externe Effekte verursachen kann. Für jene, die in ländlichen Gemeinden bleiben, aus 

denen sowohl ein Grossteil des sozialen Umfeldes als auch in zunehmendem Masse die Infra-

struktur (Einkaufsmöglichkeiten, öffentlicher Nahverkehr etc.) verschwinden, ergibt sich zwei-

felsohne ein Wohlfahrtsverlust. Insofern ist es berechtigt, nach Strategien zu suchen, wie 'durch 

ein Eingreifen des Staates Prozessen der Entsiedlung vorgebeugt werden kann. 

Dabei wird die Dynamik des ländlichen Raums in Industriestaaten durch zwei gegenläufige Ent-

wicklungen beschrieben: Auf der einen Seite finden in einigen Regionen,  spürbare Prozesse der 
Entsiedlung irr:i Zusammenhang mit Urbanisierungstendenzen statt. Diese Prozesse sind seit lan-

gem bekannt und waren in den letzten Jahren in besonderem Masse in Russland zu beobachten 

(Heleniak, 1999; Kontorovich, 2000). Meist weniger unerwünscht ist die gegenläufige Entwick-

lung, die erst seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu beobachten ist. Dabei handelt es 

sich um den Prozess der Gegenurbanisierung, bei dem einst städtische Bevölkerung in ländliche 

Regionen migriert (Boyle und Halfacree, 1998; Dahms und McComb, 1999). 

Für die Schweiz ist zunächst zu bemerken, dass das Land als Ganzes für die vergangenen Jahr-

zehnte auf ein Bevölkerungswachstum blicken kann, das in Europa ein fast einmalig hohes Ni-

veau hat. Die Zunahme von 5,9 Prozent Einwohnern zwischen 1990 und 2000 stammt etWa zu 

gleichen Teilen aus dem Geburtenüberschuss und Wanderungsgewinnen. Insofern wird jede 

lokale Tendenz der Entsiedlung durch diese nationale Entwicklung a priori abgeschwächt. 

Baumgartner (2003) weist zudem darauf hin, dass zwischen 1973 und 1997 in der Schweiz eine 

deutliche Entwicklung der „Stadtflucht" zu verzeichnen war: Während die Kernstadt Zürich seit 

1970 etwa 16 Prozent der Bevölkerung verloren hat, ist in der gleichen Zeit die Bevölkerung der 

Agglomeration Zürich um 25 Prozent gewachsen. Erst in den letzten Jahren ist auch in den 

Schweizer Ke'rnstädten wieder ein geWisses Bevölkerungswachstum zu verzeichnen. 

Insofern sind die Voraussetzungen zur ökonomischen, kulturellen und sozialen Entwicklung im 

ländlichen Raum der Schweiz grundsätzlich als günstig einzustufen. Betrachtet man die 1600 

Gemeinden in der Schweiz, die eine Einwohnerdichte von weniger als 150 Einwohnern pro 

Quadratkilometer aufweisen und danach nach einer vereinfachten Klassifikation als ländlich 

gelten können (in ihnen leben 1,3 Millionen der 7 Millionen Einwohner der Schweiz), so ist in 

1350 dieser Gemeinden eine Bevölkerungszunahme oder doch zumindest eine konstante Ent-

wicklung zu verzeichnen. Es verbleiben somit nur 250 Gemeinden mit — zum Teil marginalen — 

Entsiedlungstendenzen. Die Abbildungen 3.1 und 3.2 visualisieren, welche ländlichen Gemein-

den in der Schweiz von einem negativen Geburten- bzw. Wanderungssaldo betroffen sind, wo-

bei es sich nur bei den am dunkelsten gedruckten Gemeinden wirklich um Problemfälle handelt. 
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Relativer Geburtentlhersthtiss 1990-2000 
im Verhältnis zur Bevölkerung 1990 

Legende 

-25,5 - -0,4 % 

cm -0,4 - 	1,9% 

1=1 1,9 - 	3,9% 

= 3,9 - 	5,8 % 

rzl  5,8 8,5 % 

I= 8,5 - 28,9 % 

ka4e4rundlagel Bundesamt fOrSttik,GE0S1AT,NehtoI. 
Datenquelle: Bundisamt (Or Statestik 

Relativer Wanderungssaido '1990-2000 
im Verhältnis zip.  BeVölkerUng 1990 

Legende 

-30,8 - 	-3,3 % 

EM -3,3 - 	0,9 % 

EZI 0,9 - 	5,0% 

I= 5,0 - 	9,2 % 

1=1 9,2 - 15,5 % 

E:1 15,5 - 61,8% 

ITZTVET,'.11:,V,"'s221rk."'"Ar.'"'' D  

Abb. 3.1: Geburtenüberschuss 1990-2000 in Relation zur Bevölkerung 1990 
(Quelle: Schweizerischer Bauemvemband). 

Abb. 3.2: Wanderungssaldo 1990-2000 in Relation zur Bevölkerung 1990 
(Quelle: Schweizerischer Bauernverband). 

Insofern scheint es das Problem der Entsiedlung ländlicher Räume in der Schweiz bei oberflächli-

cher Betrachtung nicht zu geben. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass lokal durchaus be-

denkliche Entwicklungen der Entsiedlung ländlicher Gemeinden zu beobachten sind. So haben 

beispielsweise die beiden Tessiner Gemeinden Indemini und Calpiogna zwischen 1990 und 

2000 rund dreissig Prozent ihrer Einwohner verloren. In Perrefitte im Kanton Bern weist die 
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Volkszählung im Jahr 2000 nur 544 Einwohner auf, nachdem es 1990 noch 681 gewesen wa-

ren. Viele weitere Beispiele könnten hinzugefügt werden. 

An dieser Stelle ist kritisch auf zwei Studien einzugehen, die sich mit der räumlichen Identifizie-

rung lokaler Problemlagen auseinandersetzen. So beschäftigt sich der Schweizerische Bauern-

verband (2002) mit der Gefährdungslage sämtlicher Gemeinden, indem zwei Dimensionen ge-

messen und gewertet werden: Erstens die Entwicklung der Bevölkerung zwischen 1990 und 

2000, zweitens die Anzahl der Schüler pro Gemeinde. Diese beiden Kategorien bestimmen über 

die Eingruppierung der Gemeinde als nicht gefährdet, leicht gefährdet, gefährdet und stark ge-

fährdet. Um einige Beispiele für die Einstufung zu nennen: Sind beide Indikatoren zwischen 

1990 und 2000 gestiegen (wie dies etwa in der Hälfte aller Gemeinden der Fall war), wird die 

Gemeinde als nicht gefährdet eingestuft. Ist zwar die Anzahl der Schüler gestiegen, die Bevölke-

rung jedoch um 5-10 % zurückgegangen, gilt die Gemeinde als leicht gefährdet. Ist umgekehrt 

zwar die Bevölkerung gewachsen, dafür aber die Anzahl an Schülern um über 10 % zurückge-

gangen, wird die Gemeinde als gefährdet eingestuft. Gemeinden ohne Schüler werden ebenso 

wie Gemeinden mit einem Bevölkerungsrückgang um über 10 % als stark gefährdet eingestuft. 

Nun lässt sich darüber streiten, ob jede Gemeinde, in der die Schule im Nachbardorf steht, da-

durch bereits stark gefährdet ist, oder ob das Problem hier nicht interessengeleitet dramatisiert 

wird. Angesichts der beschriebenen insgesamt erfreulichen Entwicklung erstaunt jedenfalls das 

Ergebnis, dass in der Bergregion 31 % aller Gemeinden als stark gefährdet eingestuft werden. 

Immerhin ist aufschlussreich, dass sich die Problemregionen „vor allem in ländlichen Regionen 

des zentralen und östlichen Alpenraums sowie im Jura" (Schweizerischer Bauernverband, 2002) 

konzentrieren. 

Zweitens ist von einer etwas differenzierteren Betrachtung sämtlicher Gemeinden in der Schweiz 

zu berichten, die am Institut für Agrarwirtschaft der ETH Zürich vorgenommen wurde (Buser 

und Buchli, 2004). Hier erfolgte die Clusteranalyse in Hinblick auf die Variablen Bevölkerung, 

Wirtschaftsstruktur, Zentrum/ Peripherie-Funktion, Finanzkraft/ Wohlstand und Lebensqualität. 

Das Ergebnis ist sehr viel hoffnungsvoller als das der erstgenannten Analyse: Von den knapp 

3000 analysierten Gemeinden fa'llen lediglich 25 Gemeinden in die Kategorie „gefährdete peri-

phere Gemeinden". In dieser Studie werden die gefährdeten Gemeinden insbesondere im Kan-

ton Graubünden ausgemacht. Dies kann als kongruent mit den Ergebnissen des Bauernverban-

des, nicht jedoch mit der Besiedlungsentwicklung angesehen werden: Viele der als problema-

tisch eingestuften Gemeinden verzeichneten in den letzten Jahren durchaus eine stabile Bevöl-

kerungsentwicklung, während zahlreiche Gemeinden mit starkem Bevölkerungsrückgang nicht 

als problematisch, sondern beispielsweise als „touristische Wohngemeinden" eingestuft wur-

den, sodass die als kritisch empfundenen Indikatoren an anderer Stelle zu suchen sind. 

Im Kontext einer Beschäftigung mit dem Schweizer Direktzahlungssystem wären die vorausge-

henden Überlegungen irrelevant, gäbe es nicht die (implizite oder explizite) Vermutung, dass 

die landwirtschaftliche Entwicklung mit der Besiedlungsentwicklung in einem bestimmten kau-

salen Zusammenhang stünden. Insbesondere auch die Formulierung von Artikel 104 der Bun-

desverfassung zur Rolle der Landwirtschaft impliziert, dass die Landwirtschaft im Prozess der 

ländlichen Entwicklung eine andere, ja eine wichtigere Rolle zum Erhalt der dezentralen Besied- 
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lung zu spielen hat als der sekundäre und der tertiäre Sektor, also als Industrie und Dienstleister. 

Entsprechend wäre eine agrarpolitische Veränderundnur dann verfassungskonform, wenn das 

Ziel dezentraler Besiedlung durch die Massnahmen nach wie vor gewährleistet wird. 

Diese Sichtweise einer engen kausalen Verknüpfung zwischen Landwirtschaft und ländlicher 

Entwicklung wird bislang von der wissenschaftlichen Agrarökonomie nicht wirklich geteilt. Heu-

tiges Lehrbuchwissen über die Verknüpfung des Zie[s, einen ausreichend besiedelten ländlichen 

Raum zu erhalten, mit der Förderung der Landwirtschaft ist vielmehr, „dass die Landwirtschaft 

nur einen begrenzten (im Zeitablauf zumeist abnehmenden) Beitrag zur Schaffung von Arbeits-

plätzen in den ländlichen Räumen leisten kann und die Förderung ausserlandwirtschaftlicher 

Arbeitsplätze vergleichsweise effizienter ist." (Henrichsmeyer und Witzke 1994; S. 346). 

Um den kausalen Zusammenhang zwischen den einzelnen Wirtschaftssektoren im ländlichen 

Raum und der ländlichen Besiedlungsentwicklung nachzuvollziehen, wurden in. der FAT mehre-

re Studien durchgeführt (Mann, 2004 a und b, 2005 a und b), die sich vor allem durch quanti-

tative Methoden und in erster Linie auf der Grundlage einer schweizerischen Gemeindedaten-

bank mit der Frage beschäftigten, in welchem Ausmass die Besiedlungsentwicklung in den ein-

zelnen Gemeinden durch den Anteil von Beschäftigten und die Anzahl von Unternehmen im 

primären, sekundären und tertiären Wirtschaftssektor erklärt werden kann. Ergänzend wurden 

vier Gemeinden besucht und ein quantitativer Vergleich anhand einer Gemeindedatenbank des 

deutschen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern vorgenommen. Die wichtigsten Ergebnisse 

lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

- Zwischen der ökonomischen 'Struktur einer Region und der Besiedlungsentwicklung lässt sich 

durchaus ein kausaler Zusammenhang nachweisen. Dieser ist jedoch bei weitem nicht er-

schöpfend. Um zu einem umfassenden Verständnis der Besiedlungsentwicklung insbesonde-

re in reichen Ländern wie der Schweiz zu gelangen, müssen zahlreiche weiche Faktoren in 

die Betrachtung einbezogen werden. 

Besser als durch die Zahl der Beschäftigten in den einzelnen Sektoren lässt sich die Bevölke-

rungsentwicklung im ländlichen Raum durch die Anzahl von Unternehmen erklären, die in 

den Gemeinden angesiedelt sind. Dies deutet also darauf hin, dass viele kleine Unternehmen 

für die ländliche Entwicklung förderlicher als das Vorhandensein weniger Grossunternehmen 

sind. 

Landwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe tragen trotz der bestehenden Grössenunterschie-

de nicht weniger zum Erhalt bzw. zur Zunahme der Besiedlungsdichte bei als Industrie- bzw. 

Dienstleistungsunternehmen. Besonders stark ist ihr Beitrag in sehr dünn besiedelten Ge-

meinden und in Gemeinden mit einem unterdurchschnittlichen Anteil landwirtschaftlicher 

Unternehmen. In stark agrarisch geprägten Gemeinden ist es dagegen nicht die. Dichte, son-

dern der Strukturwandel, der die Entsiedlung anregt. Der positive Effekt der Landwirtschaft 

lässt sich übrigens nur in familienbasierten Agrarsystemen nachweisen. In fordistischen Sys-

temen wie in Ostdeutschland (Land, 2000) ist ein gegenteiliger Effekt zu beobachten. 

- An weiteren ökonomische Faktoren, die die Veränderung der Einwohnerdichte beeinflussen, 

ist insbesondere das Vorhandensein von Arbeitsplätzen in den benachbarten Gemeinden 

hervorzuheben. Ein hoher Anteil an Auswärtspendlern regt die Bevölkerungsentwicklung 

24 



deutlich an, während ein hoher Anteil von auswärts kommender Pendler keinen deutlichen 

Einfluss hat. 

- 	An • nichtökonömischen Einflussgrössen ist schliesslich noch die Altersstruktur der Gemeinde 

zu nennen. Nicht nur ein hoher Anteil alter Menschen, sondern auch ein hoher Anteil junger 

Menschen kann als Problemfaktor für ländliche Gemeinden angesehen werden, da sich jun-

ge Menschen durch eine überdurchschnittliche Mobilität auszeichnen. 

Im Rahmen der konzeptionellen Betrachtung des Direktzahlungssystems ist das wichtigste Er-

gebnis der beschriebenen Untersuchungen, dass landifirtschaftliche Onternehmen gemessen an 

ihrer Grösse tatsächlich einen besonderen Beitrag zur dezentralen Besiedlung leisten, sodass der 

entsprechende Artikel in der Verfassung damit quasi seine wissenschaftliche Legitimation erhält. 

Für diesen überdurchschnittlichen Beitrag der Landwirtschaft können untersthiedliche Erklärun-

gen —eher komplementär als alternativ — herangezogen werden. 

Von grosser Bedeutung sind die lokalen Verflechtungen landwirtschaftlicher Familienbetriebe 

.bzw. Haushalte mit anderen ökonomischen Akteuren in. der Region. Durch den Kauf von Be-

triebsmitteln wie Futter oder Saatgut vor Ort, aber auch durch den Erwerb von Gütern für den 

landwirtschaftlichen Haushalt, kann ein landwirtschaftlicher Betrieb für zusätzliche regiönale 

Wertschöpfung sorgen. In Tabelle 3.1 werden auf Interdependenzstudien beruhende Untersu-

chungen in einem Alpental wiedergegeben, die aufzeigen, welche Wirkung ein Franken, der in 

eine bestimmte Branche fliesst, für die gesamte Region hat. Die Landwirtschaft hat dabei nach.  

dem Tourismus den höchsten lokalen Multiplikator aller Sektoren. 

Tab. 3.1 Nachfragemultiplikatoren im Val Bregaglia (Quelle: Buser et al. 2002) 

Auslösende Branche Multiplikator 

Landwirtschaft 1,193 

Nahrungsmittel 1,065 

Industrie/ Gewerbe 1,139 

Bauwesen 1,121 

Dienstleistungen 1,017 

Elektrizität 1,025 

Tourismus 1,225 

Öffentlicher Sektor 1,046 

In Zeiten zunehmender Mobilität ist bei bäuerlichen Familienbetrieben die Einheit von 

Wohnort und Arbeitsort noch immer fast hundertprozentig gewährleistet. Schon dieser Tat-

bestand, der üblicherweise durch eine starke soziale Bindung des Landwirts an die Dorfge-

meinschaft verstärkt wird, gewährleistet eine gewisse gleichmässige Verteilung der Besied-

lung. 

Die Haushalte in landwirtschaftlichen Familienbetrieben folgen in der Tendenz herkömmli-

chen Organisationsmustern (Rossier 2001), wozu auch eine höhere Anzahl von Kindern ge-

hört, wie sich zum Teil auch aus der höheren Durchschnittsgrösse landwirtschaftlicher Haus-

halte im Vergleich mit nichtlandwirtschaftlichen Haushalten ablesen lässt (Harsche 19e. Bei 
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einer kürzlich durch die FAT durchgeführten Umfrage ergab sich pro landwirtschaftlichem 

Haushalt eine durchschnittliche Anzahl von 2,7 Kindern, während es im gesamtschweizeri-

schen Durchschnitt 1,4 Kinder pro Frau sind. 

3.2 	Effiziente agrarpolitische Instrumente zur Zielerreichung 

Nach dieser Diagnose drängt sich nun die Frage nach den daraus erwachsenden agrarpoliti-

schen Konsequenzen auf. Zur Beantwortung dieser Frage erscheint es zweckmässig, zwei bereits 

erwähnte Resultate nochmals besonders herauszustellen. 

Erstens ist der Verfassungsauftrag, die Landwirtschaft habe einen wesentlichen Beitrag zur de-

zentralen Besiedlung zu leisten, gemäss der obigen Analyse auch aus wissenschaftlicher Per-

spektive sehr ernst zu hehmen. Ein ungebremster Strukturwandel hätte voraussichtlich höchst 

negative Auswirkungen auf die Besiedlungsentwicklung in heute bereits gefährdeten Regionen. 

Zweitens jedoch ist die Entsiedlung des ländlichen Raumes in der Schweiz kein allgemeines 

Problem, sondern ein lokal begrenztes. Es wäre absurd, in den zahlreichen Agglomerationsge-

bieten, in denen eher die fortschreitende Bodenversiegelung ein Problem darstellt als Entsied-

lungsprozesse, agrarpolitische Massnahmen gegen' die Entsiedlung zu ergreifen. 

Insofern müssen agrarpolitische Massnahmen zur Verhinderung von Entsiedlungsprozessen 

zwar bestehen, dabei aber regional differenziert werden. Eine solche Differenzierung vermindert 

jedoch andererseits die Transparenz und erhöht die Transaktionskosten der Agrarpolitik. Wenn 

eine regionale Differenzierung schon unerlässlich ist, so sollte doch auf einfache Lösungen und 

möglichst auf bestehende Muster zurückgegriffen werden. Dies senkt gegenüber dem Entwurf 

einer neuen Gebietskategorie sämtliche Arten von Transaktionskosten, sowohl die Verhand-

lungskosten im Zuge der Ausweisung als auch die Informationskosten bei der Ausrichtung indi-

vidueller Handlungsstrategien. 

Solche Differenzierungen kennt die Schweizer Regionalpolitik seit langem (Schiess, 2003). Aus 

ihr ist diesbezüglich auf zwei nicht sektorspezifische Ansätze zu verweisen: Auf IHG-Regionen 

und Erneuerungsgebiete. Das Investitionshilfegesetz (IHG) ist dabei im gesamten Berggebiet 

gültig, während die Erneuerungsgebiete deutlich enger gefasst sind. 

Es wäre bei weitem übertrieben zu behaupten, dass das gesamte Berggebiet von Entsiedlungs-

tendenzen bedroht wäre. Gerade im westlichen Graubünden oder im südlichen Tessin gibt es 

Entwicklungen, die ebenfalls eher ökologische Probleme durch Versiegelung zusätzlicher Flä-

chen als sozioökonomische Probleme durch die Entleerung ländlicher Räume befürchten liessen. 

Umgekehrt gibt es durchaus auch in der Talregion Gemeinden mit problematischen Bedingun-

gen. Abb. 3.3 zeigt, in welchen Regionen der Schweiz durch die Kantone Erneuerungsgebiete 

ausgewiesen wurden. 

Es muss andererseits darauf hingewiesen werden, dass möglicherweise auch gerade das hohe 

agrarpolitische Stützungsniveau dazu beigetragen hat, dass Entsiedlungsprozesse in so wenigen 

ländlichen Gemeinden zu beobachten waren. Insofern wäre eine zu eng beschränkte Definition 

gefährdeter Regionen nicht ratsam, da man dadurch neue gefährdete Regionen schaffen könn-

te. 
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Cuetlen: INFOPLAWÄRE. SESO, GEdSiASFS; Witaltaphie VEg:' CARE 

Wirtschaftliche Erneuerungsgebiete 
Stand: Junl 2003 

Abb. 3.3: Die Verteilung wirtschaftlicher Erneuerungsgebiete in der Schweiz (Erneuerungsgebiete sind 
hellgrau gekennzeichnet). 

Die 1995 vom Bund ausgewiesenen (und seitdem aktualisierten) Erneuerungsgebiete scheinen 

eine bessere Grundlage zu bieten, um regionale Problemsituationen kenntlich zu tinachen. Laut 

Art. 2 des entsprechenden Bundesbeschlusses zugunsten wirtschaftlicher Erneuerungsgebiete 

handelt es sich um Regionen, in denen 

„a. ein besonderer Strukturanpassungsbedarf vorhanden ist 

b. erhebliche, über dem Landesmittel liegende Arbeitslosigkeit besteht oder unmittelbar droht; 

oder 

c. ein starker \Mr-lust an Arbeitsplätzen bereits eingetreten oder zu erwarten ist." 

Die Regionen werden durch die einzelnen Kantone ausgewiesen; auf Bundesebene wird ge-

prüft, ob.  die entsprechenden Kriterien erfüllt sind. Die Festlegung erfolgt schliesslich im Eidge-

nössischen Volkswirtschaftsdepartement. 

Bislang konzentrieren sich die zusätzlichen Massnahmen, mit denen die Entwicklung in den Er-

neuerungsgebieten gefördert werden kann, auf den zweiten und einen Teil des dritten Sektors. 

Beihilfeberechtigt sind neben Industrieunternehmen auch jene Dienstleistungsunternehmen, die 

einen hohen Innovationsgrad, eine grosse Wertschöpfung sowie einen überregionalen Absatz-

markt nachweisen können. Unter der Bedingung der Schaffung neuer Arbeitsplätze, werden 
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solchen Unternehmen gemeinsam von Bund und Kanton Bürgschaften, Zinskostenbeiträge und 

Steuererleichterungen gewährt. 

Angesichts der oben dargestellten Zusammenhänge zwischen dem Primärsektor und ländlicher 

Entwicklung können als einzige Gründe, weswegen die Massnahmen den Primärsektor aus-

schliessen, die bisherige institutionelle Trennung der zuständigen Verwaltungsstellen und der 

Verweis auf bestehende Förderinstrumente im. Ägrarsektör angeführt wettlen. Werden jedOch 

die Fördermassnahmen in den Erneuerungsgebieten als Politikmassnahmen zur Förderung der 

dezentralen Besiedlung interpretiert, dann wäre es naheliegend, dass ein Einbezug des ja be-

sonders effizient auf das Ziel einwirkenden Primärsektors insgesamt die Effizienz der Regional-

politik erhöhen würde. 

Natürlich ist die Gleichsetzung der Erneuerungsgebiete mit Entsiedlungsgebieten kein unan-

greifbarer Vörschlag, wie auch beim Vergleich der Abbildungen 3.1 und 3.2 mit Abbildung 3.3 

deutlich wird. So ist das Unterwallis ein Beispiel für eine Region, die als Erneuerungsgebiet defi-

niert ist, ohne dass bedeutende Entsiedlungstendenzen sichtbar wären, während für Teile des 

Berner Oberlandes die gegenteilige Diagnose zutrifft. Es ist wichtig, dass die Gebietsfestlegung 

so offen bleibt, dass sich auch neu entstehende Krisenregionen als Erneuerungsgebiet „qualifi-

zieren" können und umgekehrt prosperierende Gemeinden nicht länger als' Erneuerungsgebiet 

gelten dürfen. Doch die Alternative zur Nutzung einer bereits bestehenden Kategorisierung wä-

re, eine neue Kategorisierung der Gemeinden vorzunehmen. Egal, ob ein solcher Prozess von 

oben erfolgen würde (und die Kriterien von jeder Gemeinde infrage gestellt werden würden) 

oder von unten (und jede Gemeinde sich zur Problemregion erklären wollte), sind ihm, so viele 

Unwägbarkeiten inhärent, dass es in jedem Fall vorteilhaft sein dürfte, sich auf eine bestehende 

Kategorisierung abzustützen. 

Nun ist natürlich noch die Frage zu beantworten, welche Massnahmen denn für den primären 

Sektor in jenen Regionen, in denen regionalpolitischer Handlungsbedarf besteht, zweckmässig 

wären. Diejenigen Instrumente, die in den Erneuerungsgebieten für den sekundären und tertiä-

ren Sektor angeboten werden, sind für den primären Sektor wahrscheinlich nicht die effizientes-

ten. Aufgrund des ungleich tieferen Fremdkapital-Anteils, den landwirtschaftliche Unternehmen 

im Vergleich zu anderen haben (Henrichsmeyer und Witzke, 1991), wären beispielsweise Zins-

kostenbeiträge im primären Sektor aller Wahrscheinlichkeit nach keine ausreichende Massnah-

me zur Bewahrung der landwirtschaftlichen Betriebe. 

Immerhin sind für den primären Sektor wahrscheinlich auch andere Zielsetzungen zu beschrei-

ben als für die übrigen Sektoren. hi Industrie- und Dienstleistungsbereich geht es mittels der 

Fördermassnahmen darum, möglichst viele neue Arbeitsplätze und Unternehmensgründungen 

zu ermöglichen. Bei realistischer Betrachtungsweise kann dieses Ziel für den. Agrarsektor kaum 

verfolgt werden. In diesem, von starken Schrumpfungsprozessen charakterisiertem Sektor 

(Mann und Mante, 2004), kann es lediglich um die Geschwindigkeit des Strukturwandels ge-

hen. Eine aufgeklärte Agrarpolitik mit dem Ziel der Sicherstellung der dezentralen Besiedlung 

hätte demnach strukturkonservativ zu sein. 

Wie bereits erwähnt, wurde den Direktzahlungen bereits eine nicht unerhebliche Strukturkon-

servierende Wirkung nachgewiesen (Hofer, 2002). Die untersuchten Direktzahlungen waren an 
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die Ausstattung mit Faktoren gebunden. Der ökonomiscrien Logik folgend, müsste die Wirkung 

der Direktzahlungen auf den Erhalt des Betriebs noch direkter sein, wenn die Transfers an das 

Bestehen eines landwirtschaftlichen Betriebs gebunden wären. Diese Überlegung spricht dafür, 

als agrarpolitisches Mittel der Wahl für die dezentrale Besiedlung betriebsgebundene Direktzah-

lüngen ausurichten. 
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4. 	Das Ziel sozialer Gerechtigkeit 

In der wissenschaftlichen Sozialpolitik herrscht seit langem (Titmuss, 1950; Glatzer, 1977) weit-

gehender Konsens, dass das Absinken des Lebensstandards unter ein gewisses Niveau zu ver-

meiden ist. „If there is such a thing as natural equality then we have a substantial reason to 

support and. create a corresponding social equality.. (....) If nee_ds are universal, there must exist 

corresponding needs-satisfiers that establish a universal claim on social goods." (Fitzpatrick, 

2001; 23 f.) 

Dieser allgemeine Konsens eines jedem zu gewährenden Mindeststandards wurde in den letzten 

Jahrzehnten geschwächt durch Sozialwissenschaftler, die eine Legitimation für sozialpolitische 

Transfers nur dann gegeben sahen, wenn die Empfänger gewisse Bedingungen erfüllten (Mead, 

1986; Field, 1997). Dennoch gibt es ein verbreitetes Unbehagen gegenüber einer allzu unglei-

chen Wohlstandsverteilung. Dies Wird dort am deuilichsten, wo die von Armut betroffenen Per-

sonen durch eine Erwerbstätigkeit zum Sozialprodukt beitrugen, wo sie also, um mit Ellwood 

(1988; 125) zu sprechen, sich an die Spielregeln hielten, aber dennoch verloren. Dieses Phäno-

men von Personen, die im Erwerbsleben und gleichzeitig unterhalb der Armutsgrenze stehen, 

wird als „working poor" definiert. Die Auffassung, dass die Existenz von working poor nicht 

hingenommen werden soll, ist weit verbreitet (vgl. Kutzner und Pelissari, 2002). Dies ist in der 

Landwirtschaft von besonderer Relevanz, denn wenn hier Armut auftritt, dann per definitionem 

in Form von „working poor". 

	

4.1 	Die soziale Lage der Landwirtschaftsbetriebe 

Die soziale Lage der Landwirtschaft ist nicht leicht adäquat zu erfassen. Dies liegt weniger dar-

an, dass ein gewisser Anteil selbst erzeugter Lebensmittel, andere Haushaltsgrössen und zwi-

schen Stadt und Land unterschiedliche Lebenshaltungskosten die Interpretation von Einkom-

mensdifferenzen erschwert, sondern vor allem daran, dass wir über das Einkommen der Land-

wirte wenig wissen. 

Die Zentrale Auswertung von Buchhaltungsdaten an der FAT hat die Aufgabe, hier Aufschlüsse 

zu erbringen. Was den Einkommensvergleich unterschiedlicher Betriebszweige oder des land-

wirtschaftlichen Einkommens in unterschiedlichen Regionen betrifft, ist eine Auswertung der 

rund 3000 (von 70 000) landwirtschaftlichen Buchführungsabschlüsse auch überaus aufschluss-

reich. Doch bei der Darstellung unterschiedlicher Gesamteinkommen ergeben sich dann Reprä-

sentativitätsprobleme, wenn. wir davon ausgehen, dass Betriebe mit niedrigem Einkommen sys-

tematisch in geringerem Masse in der Lage sind, die strengen Anforderungen zu erfüllen, um in 

das Buchhaltungsnetz aufgenommen zu werden. Erste Untersuchungen zu diesem Problemfeld 

der Repräsentativität (Meier, 2005) bestätigen diese Vermutung in der Tendenz. 

Die Alternativen zu der dargestellten Vorgehensweise sind direkte statistische Erhebungen. Die-

se sind bislang nur für die schweizerische Gesamtbevölkerung durchgeführt worden (Streuli und 

Bauer, 2002). Landwirte stellten hier nur einen kleinen Teil dar, sodass auch in diesem Fall die 

Frage der Repräsentativität offen bleiben muss. Doch die Ergebnisse sind beunruhigend: Laut 

dieser Studie zählen trotz des international einmalig hohen Stützungsniveaus in der Schweiz 
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34.4 % der Haushalte mit mindestens einem Landwirt zu den working poor, gefolgt von 

28,5 % im Sektor „Textil- und Lederherstellung" und 18,8 % im Sektor „Gebäudereinigung, 
Hauswarte". 

Tabelle 1 stellt die Ergebnisse aus der Zentralen Auswertung für den Durchschnitt der Jahre 

1999-2002, gestaffelt nach Einkommensdezilen vor. Einschränkend ist dabei zur statistischen 

Repräsentativität zu bemerken, dass von der Möglichkeit ausgegangen werden muss, dass die 

Einkommenshöhe positiv mit der Fähigkeit und Bereitschaft, die Anforderungen für eine Auf-

nahme in die Zentrale Auswertung zu erfüllen, korreliert ist. Insofern besteht eine gewisse Unsi-
cherheit, ob die Gruppe der einkommensschwachen Haushalte in der Zentralen Auswertung 
nicht grundsätzlich unterrepräsentiert ist. 

Tab. 4.1: Durchschnittliches Gesamteinkommen aller landwirtschaftlichen Haushalte, gestaffelt. 

Schicht 

Jahr 

1 

1999/02 

2 

1999/02 

3 

1999/02 

4 

1999/02 

5 

1999/02 

6 

1999/02 

7 

1999/02 

8 

1999/02 

9 

1999/02 

10 

1999/02 

Referenzbetriebe Anz. 262 270 302 305 324 322 324 325 339 317 
Vertretene Betriebe Anz. 5 329 5 323 5 318 5 309 5 317 5 315 5 320 5 315 5 322 5 306 

Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 14.22 14.83 15.98 16.26 17.41 18.55 19.75 21.29 23.39 27.53 
Tierbestand total (im Eigentum) GVE 18.7 18.9 21.5 21.9 22.6 24.0 24.4 26.5 29.6 33.2 

Anzahl Personen 
Familie< 16 Jahren Anz. 0.67 0.92 1.06 1.22 1.28 1.35 1.40 1.48 1.56 1.58 

Anzahl Personen 
Familie >. 16 Jahren 

• 
Anz. 2.56 2.86 2.99 3.03 3.03 3.05 3.06 3.05 2.98 3.18 

Landw. Einkommen Fr. 14 747 28 190 35 642 40,996 46 676 54 601 60 222 69 795 83 283 122 059 
davon: Allgemeine Direktzahlungen Fr. 29 943 31 157 31 535 31 286 31 816 33 347 34 195 35 471 37 400 39 752 

ökologische Direktzahlungen Fr. 3 954 4 040 4 604 4 889 5 341 5 988 .6765 7 122 8 371 10 872 
Nebeneinkommen 
davon: Nebeneinkommen 

selbständig 

Fr. 

Fr. 

7 816 

2 045 

12 747 

2 235 

14 872 

3 029 

17 352 

3 140 

18 844 

3 609 

18 946 

3 371 

22 007 

3 770 

22 867 

4 301 

24 989 

5 751 

27 241 

7 739 
Nebeneinkommen 
unselbständig Fr. 3 466 6 234 6 848 8 286 8 848 9 714 11 916 12 123 12 815 12 495 
Familienzulagen Fr. 1 619 2 710 3 326 3 560 3 408 3 633 3 445 3 437 3 197 2 550 
Renten Fr. 820 939 1 018 1 340 1 947 1 069 1 870 1 707 1 654 2 108 
Erträge aus Kapitalanlagen Fr. -293 289 113 496 373 481 752 789 1 281 1 626 

Gesamteinkommen Fr. 22 562 40 937 50 515 58 348 65 520 73 546 82 229 92 661 108 273 149 300 

Bei einem Blick auf Tabelle 4.1, in der die durchschnittlichen jährlichen Gesamteinkommen der 

einzelnen Betriebe zwischen den Jahren 1999 und 2002 muss festgestellt werden, dass die Ein; 

kommensdifferenzen in der SchWeizer Landwirtschaft beträchtlich sind, wobei dies ein für Selb-
ständige typisches Phänomen ist (Merz, 2004). Im Betrachtungszeitraum haben die 10 % ein-

kommensstärksten Betriebe mehr als das Sechsfache von dem verdient, was als Einkommen in 

den 10 % einkommensschwächsten Betrieben erwirtschaftet wurde. Bei der Analyse der Dezile 

ergeben sich, auch im Vergleich mit entsprechenden früheren Untersuchungen der Einkom-

mensdifferenzen in der Schweizer Landwirtschaft (Schwarzenbach, 1986), nicht allzu viele 

Überraschungen: Die einkommensstärksten Gruppen sind mit den Faktoren Boden und Vieh 
etwa doppelt so stark ausgestattet wie die einkommensschwächsten Betriebe. Auch die Mög-

lichkeiten eines Nebenerwerbs scheinen für die starken Betriebe besser als für die am unteren 

Ende der Einkommensskala zu sein, auch wenn die diesbezüglichen Unterschiede nur ein ver- 
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gleichsweise geringes Ausmass haben. Hinter den einkommensstarken Betrieben steht ferner ein 

etwas grösserer Haushalt als hinter den ärmeren Betrieben. 

Erwähnenswert ist noch der Bezug 'öffentlicher Mittel. Dass ein grosser, einkommensstarker 

Betrieb in stärkerem Umfang als ein Kleinbetrieb öffentliche Güter wie Biodiversität bereitstellen 

kann, ist plausibel, und der entsprechende Unterschied im Bezug ökologischer Direktzahlungen 

nachvollziehbar. Dass hingegen einkommenssthwathä Häühälte zwar ficht beträchtlich', aber 

doch immerhin 10 000 Franken weniger allgemeine Direktzahlungen pro Jahr erhalten als jene 

im obersten Dezil, ist aus sozialpolitischer Sicht überaus fragwürdig. Auch für das System der 

Direktzahlungen scheint das zuzutreffen, was in der allgemeinen Sozialpolitik Mürray (1982), 

und speziell beim System der Agrarpreisstützung von Witzke (1980; 353) kritisierte: „Viele Per-

sonen erlangen Vorteile, die gar nicht besonderer sozialer Massnahmen bedürfen." 

Das Gesamteinkommen der in der Zentralen Auswertung vertretenen Haushalte wurde in zehn 

Gruppen nicht nur als Durchschnitt der gesamten Stichprobe der Jahre 1999-2002, sondern 

auch als fortlaufender Durchschnitt für einzelne Betriebe in den Jahren 1999-2001 gestaffelt, 

um auf diese Weise den Unterschied in der kurzfristigen Armut und der chronischen Armut bes-

ser quantifizieren zu können. Immerhin besagen Ergebnisse der OECD (1998), dass nur etwa 

ein Drittel der working poor in Deutschland über einen sechsjährigen Zeitraum drei Jahre oder 

länger in diesem Status verharrten. Für die übrigen zwei Drittel der Betroffenen war working 

poor nur ein transitorischer Status. 

Im Vergleich mit den o.g. Zahlen der OECD in Abb. 4.1 nimmt sich die soziale Situation der 

schweizerischen Landwirte relativ statisch aus. Auch im dreijährigen Mittel übersteigt das Ein-

kommen der einkommensstärksten Betriebe das der einkommensschwächsten noch fast um das 

Fünffache. Insofern scheint es zu keinen allzu grossen Verzerrungen zu führen, wenn sich .die 

Betrachtung im Folgenden weiterhin auf die kurzfristige Einkommenssituation beschränkt. 

In einem nächsten Arbeitsschritt wurde für die in Tabelle 4.1 dargestellten Dezile anhand der 

Haushaltsgrösse und der clod durchschnittlich angelaufenen Kosten für Wohnungsmiete ermit-

telt, wie hoch die von der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) empfohlenen Sozi-

alhilfesätze wären. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Kantone in der Schweiz selbst die Höhe 

der Sozialhilfe festlegen, dass sich jedoch die Empfehlungen der SKOS weitgehend mit der an-

erkannten Armutsschwelle decken. Dann wurden die Einkommen der Landwirte in den einzel-

nen Dezilen ohne Allgemeine Direktzahlungen jenen rmit Sozialhilfe und jenen mit Allgemeinen 

Direktzahlungen (also den real erhaltenen Einkommen) gegenübergestellt. 

32 



o Gesamteinkommen 
längerfristig 

o Gesamteinkommen. 
kur-zfristig 

160 000 

140 000 

120 000 

100 000 

80 000 

60 000 

40 000 

20 000 — 

0 

4 5 6 7 8 9 10 

Dezile 

Abb. 4.1: Vergleich längerfristiger (1999-2001) und kurzfristiger Einkommen. 

Das Ergebnis wird in Abbildung 4.2 dargestellt. Zweierlei zur Höhe der Einkommen ist hervor-

zuheben: Erstens liegt das Einkommen der untersten beiden Dezile auch mit Allgemeinen Di-

rektzahlungen unterhalb des Sozialhilfeniveaus. Es gibt also einen nicht unbeträchtlichen Teil 

von Landwirten, der mit der Sozialhilfe deutlich besser gestellt wäre als mit den Allgemeinen 

Direktzahlungen. Wenn Murray (1984) für die USA feststellt, dass zeitgleich mit der Ausdeh-

nung des .Budgets für Sozialpolitik in den siebziger Jahren das Absinken der Armutsquote plötz-

lich endete, so kann analog für den Agrarsektor der Schweiz festgestellt werden, dass eine im 

internationalen Vergleich einmalig grosszügige staatliche Unterstützung der Landwirte nichts 

am Auftreten von Armut geändert zu haben scheint. 

Zweitens gibt es auf der anderen Seite eine vergleichbar grosse Gruppe von Landwirten, die 

auch ohne Allgemeine Direktzahlungen ein Einkommen klar oberhalb der Armutsschwelle er-

wirtschaften würde. Die einkommensstärksten 10 % von Landwirten würden auch ohne Allge-

meine Direktzahlungen noch ein Einkommen erwirtschaften, das rund doppelt so hoch wie der 

Sozialhilfesatz wäre. 

Anhand der schraffierten. Flächen wird in der Abbildung ein weiteres, wenig erstaunliches Er-

gebnis deutlich: Es liessen sich staatliche Mittel einsparen, wenn der Staat das System der All-

gemeinen Direktzahlungen (Ausgaben nach rechts unten schraffiert) durch den gezielten Trans-

fer an Landwirte unterhalb der Armutsschwelle (Ausgaben nach rechts oben schraffiert) erset-

zen würde. 
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Abb. 4.2: Einkommen der landwirtschaftlichen Betriebe unter verschiedenen Szenarien. 

In Abbildung 4.3 und Tabelle 4.2 wird dargestellt, wie die drei in Abbildung 4.2 gerechneten 

Szenarien auf die Verteilung unter den Landwirten wirken würden. Mittels der Lorenz-Kurven1  

wird deutlich, dass eine laissez-faire-Situation, also eine Situation ohne Eingriff des Staates, zu 
einer extrem ungleichen Einkommenssituation führen würde. Berücksichtigt man, dass die ge-

samte Schweiz einen Gini-Koeffizienten2  von 0,33 aufweist (CIA, 2002) und damit noch über 

dem Gini-Koeffizienten ihrer Nachbarländer liegt (Jackson, 2000), wird deutlich, dass ein intra-

sektoraler Gini-Koeffizient von 0,43 nicht nachhaltig wäre. Der derzeitige Gini-Koeffizient liegt 

bei 0,26, während eine Substitution der Allgemeinen Direktzahlungen durch Sozialhilfe zu ei-
nem weitgehenden Ausgleich der Einkommensdisparitäten innerhalb des Agrarsektors und zu 

einem Gini-Koeffizienten von nur 0,15 führen würde. 

Die Lorenz-Kurve wurde von Max Otto Lorenz zur grafischen Darstellung von Statistik-Verteilungen 
und der Veranschaulichung des Ausmaßes an Ungleichheit entwickelt. Angewendet auf die Einkommens-
verteilung einer Bevölkerung lässt sich mit Hilfe dieser grafischen Darstellung beispielsweise auf einfache 
Weise ablesen, wie viel Prozent der Häushalte wie viel Prozent der Einkommen beziehen. Alle Haushalte 
zusammen sind 100 % und beziehen insgesamt 100 % des Gesamteinkommens. Diese 100 % der Haus-
halte werden in beliebig viele Abschnitte unterteilt, beispielsweise in 10 %, 20 %, 30 % bis zum letzten 
Punkt 100%. 

2  Der Gini-Koeffizient ist definiert als Fläche zwischen der Lorenzkurve des Nettoeinkommens privater 
Haushalte je Haushaltsmitglied (hier: landwirtschaftlicher Haushalte) und der Gleichverteilungsgeraden, 
dividiert durch die Fläche unter der Gleichverteilungsgeraden. Ein Gini-Koeffizient von 1 entspricht also 
der Konzentration allen Einkommens bei einer Person, während ein Gini-Koeffizient von Null die absolute 
Gleichverteilung beschreibt. 
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Abb. 4.3: Lorenzkurve der Schweizer Landwirtschaft. 

•Tab. 4.2: Gini-Koeffizienten der Szenarien 

Szenario Gini-Koeffizient 

Einkommen ohne Allg. Direktzahlungen 043 ! 
Einkommen mit Sozialhilfe 0,15 

Tatsächliches Einkommen 0,26 

Abschliessend ist noch kurz zu rechtfertigen, dass auf eine Einbeziehung des Vermögens der 

landwirtschaftlichen Haushalte in die Betrachtung verzichtet Wurde. Immerhin kann gerade das 

Bodeneigentum dazu führen, dass auch einkommensschwache Haushalte' kalkulatorisch Millio-

näre sind. Formal kann die Aussparung dieser Tatsache dadurch begründet werden, dass das 

Betriebsvermögen in die Ermittlung der Sozialhilfebedürftigkeit in der Schweiz in der Regel nicht 

einbezogen wird. Inhaltlich wichtiger sind jedoch die zahleichen von Burose (1996) zusammen-

gefassten Argumente gegen einen Einbezug des Vermögens in die Beurteilung der sozialen La-

ge der Landwirte, der über die in Tabelle 4.1 vorgenommene Einbeziehung des Kapitaleirikörn- 

mens hinausgeht. Diese beziehen sich insbesondere auf die mangelnde Nutzbarkeit des beste

henden Vermögens für die Haushaltsrnitglieder. 

4.2 	Gerechte und effiziente sozialpolitische Instrumente zur Abfederung von 
Reformen 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass jener Anteil der Landwirte, deren Einkommen unterhalb 

der Sozialhilfeschwelle liegt, schon heute Anspruch auf einen Ausgleich dieser bif-Wenz durch 
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Sozialhilfe hätte. Doch dieser gesetzliche Anspruch wird so gut wie nie geltend gemacht. Es sind 

institutionelle Barrieren, insbesondere das Stigma des Gangs zum Sozialamt, die zu dieser unbe-

friedigenden Situation führen. Unbefriedigend deswegen, weil nicht gerecht sein kann, dass 

arbeitende Menschen auf einen niedrigeren Lebensstandard beschränkt werden als Menschen, 

die keinerlei offensichtlich produktiven Beitrag für die Gesellschaft leisten. 

Insofern kann hier zunächst nur an die bereits oben wredergegebene Forderung vöri WitiküS 

(1980a) erinnert werden, durch negative Steuersätze einen Transfer an Landwirte zu schaffen, 

der für eine sozialverträglichere Einkommensverteilung bessere Voraussetzungen schafft als das 

System der Allgemeinen Direktzahlungen. Von Witzke (1980b; 353) ist auch zu zitieren, wenn 

er dem Vorwurf begegnet, ein solches System sei strukturkonservierend: „Die Regelsätze nach 

dem (...) Sozialhilfegesetz (...) dürften im allgemeinen niedrig genug sein, um die Anreize für 

eine alternative Beschäftigung nicht zu sehr zu vermindern. (...) Hier kann freilich nicht uner-

wähnt bleiben, dass mit Massnahmen zur Sicherung eines Mindesteinkommens natürlich auch 

eine Tendenz zum Abbau der Leistungsanreize einhergehen kann. Dies gilt für den Agrarsektor 

ebenso wie für Beschäftigte in anderen Wirtschaftsbereichen." 

Auch in der Schweiz wurde das Instrument einer negativen Einkommenssteuer bereits eingefor-

dert (Lutz, 1998). Bei diesem Vorschlag geht es auch nicht darum, eine neue Sonderbehandlung 

der Landwirte gegenüber Nichtlandwirten einzufordern. Vielmehr ist darauf hinzuweisen, dass 

mit dem Instrument der Direktzahlungen, die laut Art. 2 der Direktzahlungsverordnung nur 

Landwirten zustehen, bereits eine gravierende Ungleichbehandlung gegeben ist. Mit dem 

Wechsel von Direktzahlungen zu negativen Steuersätzen erfolgt in der Landwirtschaft eine Um-

stellung auf ein Instrument, das, wenn es sich bewährt, durchaus auch für andere kleine und 

mittelständische Unternehmen und schlussendlich auch für abhängig Beschäftigte angewendet 

werden kann, was von den flächen- und tiergebundenen Direktzahlungen nicht behauptet 

werden kann. 

Es gibt jedoch grundsätzlich zwei Argumente, es nicht allein bei der Forderung einer Substituti-

on der (nicht an die Bereitstellung öffentlicher Güter gebundenen) Allgemeinen Direktzahlun-

gen durch eine institutionell zugänglicher gemachte Sozialhilfe zu belassen.. Das erste, pragmati-

schere, ist die Frage der politischen Durchsetzbarkeit. Wenn Schrader (1980) den Vorschlag 

einer Mindesteinkommenssicherung unter anderem auch aufgrund seiner mangelnden politi-

schen Durchsetzbarkeit kritisierte, so hat ihm die Geschichte bis heute recht gegeben. Auch 

Abb. 4.2 verdeutlicht, dass 80 % der Schweizer Landwirte bei einem solchen Systemwechsel auf 

der „Verliererseite" stünden. Das allein macht die Wahrscheinlichkeit der politischen Umsetz-

barkeit einer solchen Massnahme gering. 

Zweitens ist die Forderung nach Besitzstandswahrung vielleicht auch aus ethischer Sicht nicht so 

unangemessen, wie es bei Sichtung der Literatur (Graefe zu Baringdorf, 2003; kibbe, 2003) 

erscheinen mag. Wenn die Agrarpolitik über Jahrzehnte Anreize gegeben hat, zu investieren 

und zu produzieren, ist zu fragen, ob ein plötzlicher Übergang zum freien Markt jetzt denen 

gegenüber fair wäre, die vielleicht vor zehn oder dreissig Jahren auf diese Anreize hin beträchtli-

ches (Human-)Kapital in die Landwirtschaft investiert haben und deren Opportunitätskosten 

heute, wie Witzke (1994) richtig bemerkt, entsprechend gering sind. Das wichtigste Argument 
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von Köhne (2002) gegen den Grundsatz der Besitzstandswahrung ist, dass die Unsicherheit der 

Agrarpolitik bekannt ist. Doch dieses Argument steht auf schwachen Füssen. So wenig, wie 

heute die Agrarpolitik in zwanzig Jahren realistisch abgeschätzt werden kann, so wenig konnte 

vor zwanzig Jahren die heutige Agrarpolitik antizipiert werden. Dies trifft auf die Schweizer Ag-

rarpolitik mit ihrem rasanten Wandlungsprozess der letzten Jahre besonders zu. Es ist den heuti-

gen Landwirten wohl kaum zu verübeln, wenn sie ihre Entscheidung zur Übernahme des Be-

triebs oft auf Zukunftserwartungen, die sich an der Gegenwart orientieren, abgestützt haben. 

Eine gewisse moralische Verpflichtung gegenüber heutigen Betriebsleitern kann also begründet 

werden. Konzediert man andererseits, dass bestimmt keine moralische Verpflichtung gegenüber 

jenen begründet werden kann, die heute vor der Entscheidung stehen, ob sie einen landwirt-

schaftlichen Betrieb übernehmen, so liesse sich ein Förderprinzip vertreten, das mit dem Begriff 

„dynamische Differenzierung" umschrieben werden kann. Betriebsleitern, die einen Betrieb bis 

zu einem in der jüngeren Vergangenheit liegenden Stichtag. übernommen haben, wären sozial-

politisch begründete Transfers zu zahlen. Neu einsteigende Betriebsleiter hingegen .wüssten, 

dass sie ihre Entscheidung zu treffen hätten, ohne staatliche Transfers erwarten zu können, die 

übet den Sozialhilfesatz hinausgehen. Nur dann würden sie sich für eine Betriebsübernahme 

entscheiden, wenn sie erwarten könnten, dass die Voraussetzungen für echten unternehmeri-

schen Erfolg vorliegen. Die Daten im vorhergehenden Abschnitt belegen, dass einige Betriebe 

schon heute entsprechende Voraussetzungen bieten. 

Es wäre sowohl sozialpolitisch sinnvoll als auch für den Bodenmarkt entlastend, wenn solche 

Transfers für aktive Betriebsleiter nicht an die Faktorausstattung gekoppelt wären. Bei der Wah-

rung gewisser betrieblicher Mindestgrössen wäre eine Ausrichtung an sozialen Indikatoren wie 

der Haushaltsgrösse zweckmässig. Durch die in der Schweiz bereits bestehende Altersobergren-

ze von 65 Jahren für den Erhalt von Direktzahlungen wären der Zahlungsdauer solcher Trans-

fers klare Grenzen gesetzt. Damit wäre allerdings das in Abschnitt 2 angesprochene Problem der 

Ungleichbehandlung landwirtschaftlicher und ausserlandwirtschaftlicher Unternehmer im Alter 

für den Personenkreis der Direktzahlungsberechtigten nicht gelöst. 

Die Frage nach der angemessenen Höhe solcher Allgemeiner Direktzahlungen. kann unter-

schiedlich beantwortet werden. Einerseits könnte die Trans-.ferhöhe etwa so bemessen werden, 

dass ein durchschnittlicher Betrieb das ausserlandwirtschaftliche Vergleichseinkommen erreichen 

würde. Dies würde allerdings eine massive Besserstellung einer Mehrzahl von Landwirten ge-

genüber dem Status quo bedeuten, da drei Viertel der Landwirte das Vergleichseinkommen 

heute nicht erreichen (Schneider, 2003). Ein auch für die Situation des schweizerischen Bundes-

haushalts angemessenere Lösung wäre, durchschnittlich jene zirka 32 000 Franken Allgemeiner 

Direktzahlungen pro Betrieb zu gewähren, die der Medianbetrieb gemäss Tab. 4.1 bereits heute 

erhält. 

Anhand der Altersverteilung der schweizerischen Landwirtschaft (nach Daten der landwirt-

schaftlichen Betriebszählung) wird in Abbildung 4.4 dargestellt, welches Finanzvolumen im Zeit-

raum 2004-2046 notwendig wäre, um im Jahr 2001 aktiven Betriebsleitern bis zu ihrem 65. 

Lebensjahr einen Transfer von Fr. 32 000.-/a zu zahlen. Der erwartete Degressionseffekt ist klar 

sichtbar. 
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Abb. 4.4: Finanzvolumen sozialpolitischer Direktzahlungen bei dynamischer Differenzierung (Quelle: 
Bundesamt für Statistik, eigene Berechnungen). 

Wie jeder sozialpolitische Transfer hätte eine solche Zahlung an bestehende Betriebsleiter eine 

strukturkonservierende Komponente. Der Landwirt hätte ein aktives Interesse daran, nicht wäh-

rend seiner Erwerbsphase die Rechte an den Transfers zu verlieren und wird seinen Betrieb in 

dieser Zeit daher kaum aufgeben. Allerdings führen die erwähnten meist geringen Opportuni-

tätskosten aktiver Landwirte ohnehin dazu, dass Betriebe höchst selten während der aktiven 

Erwerbsphase aufgegeben werden (Burnier et al., 1980; Strohm, 1998; Stiglbauer und Weiss, 

1999). Ferner würde der Anreiz wegfallen, prämienbedingte Betriebsvergrösserungen vorzu-

nehmen, z.B. Mutterkühe aufgrund der damit verbundenen Direktzahlungen zu halten, oder 

Flächen hinzuzupachten, um so zusätzliche Flächenbeihilfen beziehen zu können. 

Für die Flächen von Betrieben, deren Leiter die Altersgrenze erreichen, wäre hingegen ein be-

deutsamer Strukturwandel zu erwarten. Geht man von Generationenfolgen von 30 Jahren aus, 

beträfe dies jährlich etwa 3,3 % der landwirtschaftlithen Nutzfläche. Auf diesen freiwerdenden 

Flächen würden sich aller Voraussicht nach Strukturen entwickeln, die eine leistungsfähige, 

marktgerechte und effiziente Landwirtschaft erlauben würden. 
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5. 	Vorschlag zur Neugestaltung der Allgemeinen Direktzahlun- 
gen 

Auch bei Berücksichtigung der in Kapitel 2 dargestellten Tinbergen-Regel drängt sich nun auf, 

dass die Ziele, die sich aus der regionalpolitischen und der sozialpolitischen Analyse der voran-

gegangenen zwei Kapitel ergeben, eng miteinander verwoben sind. In beiden Fällen geht es 

darum, landwirtschaftlichen Betrieben das Weiterbestehen zu ermöglichen: Aus regionalpoliti-

scher Perspektive in den Gegenden, in denen die Landwirtschaft zur Besiedlungsstabilität beizu-

tragen hat, aus sozialpolitischer Perspektive, da heutigen Betriebsleitenden ein politisch induzier-

ter massiver Wertverfall ihres Humankaphals nicht zugemutet werden kann. 

Interessant ist, dass hier das Ziel einer bewahrenden Politik durch die beiden Ansätze in unter-

schiedlichen Dimensionen eingeschränkt wird: Von der Regionalpolitik in räumlicher Hinsicht, da 

nur in Entsiedelungsregionen Handlungsbedarf besteht, von der Sozialpolitik in zeitlicher, da es 

nur um die Generation heutiger Betriebsleitender gehen kann. Da das Ziel selbst jedoch in bei-

den Fällen eine Bestandessicherung ist, bietet es sich insbesondere zur Einsparung unnötiger 

Transaktionskosten an, zunächst auch von einem Instrument auszugehen. 

Da die Allgemeinen Direktzahlungen in ihrer heutigen Form bereits eine starke regional- und 

sozialpolitische Komponente haben, ist es sinnvoll, sie als Ausgangspunkt für unsere Überle-

gungen zu nutzen. Von ihren umweltpolitischen Aspekten sollten die Allgemeinen Direktzah-

lungen dabei jedoch aufgrund der in Kapitel 2 vorgetragenen Argumente befreit werden. Inso-

fern ist zunächst vorzuschlagen, den ökologischen Leistungsnachweis nicht mehr zur Vorausset-

zung für den Bezug der Allgemeinen Direktzahlungen zu machen. Dies hat natürlich ökologi-

sche Konsequenzen. Wie diese zu behandeln bzw. zu kompensieren sind, wird im folgenden 

Kapitel zu diskutieren sein, wenn die ökologischen Zielsetzungen thematisiert werden. 

Die Direktzahlungen werden heute analog zur Ausstattung des Betriebs mit Produktionsfakto-

ren ausgezahlt, wobei Fläche und raufutterverzehrende Tiere entscheidend sind. Ist es das Ziel 

des Transfers, den Betrieb zu erhalten, so führt diese Bemessungsgrundlage zu Streuverlusten, 

wie auch Kapitel 4 gezeigt hat: Grosse und leistungsfähige Betriebe erhalten Direktzahlungen in 

unangemessen hohem Masse, sodass Mitnahmeeffekte auftreten, während kleine Betriebe zu 

wenig Direktzahlungen erhalten, um weiter auf dem Betrieb arbeiten zu können. Denkbar wäre 

auch, Direktzahlungen umgekehrt proportional zur Ausstattung mit Fläche und Tieren zu ge-

währen. Doch während dies sozialpolitisch zielgerichtet wäre, wäre die Anreizwirkung einer 

solchen Bemessungsgrundlage fatal, da die Betriebsleitenden einen Anreiz hätten, ihr Unter-

nehmen schnellstmöglich zu verkleinern. 

Somit wird deutlich, dass eine Kopplung der Allgemeinen Direktzahlungen an die Ausstattung 

des Betriebs mit Produktionsfaktoren keinen Sinn macht. Andererseits darf auch nicht die 

Selbstdeklaration als landwirtschaftlicher Betrieb ausreichen, um in den Genuss der Direktzah-

lungen zu gelangen, sondern es bedarf gewisser Mindestausstattungen mit Produktionsfakto-

ren. Dabei kann als tauglich gelten, dass durch das BLW meist der Bedarf an Standardarbeits-

kräften (SAK) herangezogen wird, um zu prüfen, Ob eine Produktionsstätte sich als vollwertiger 

landwirtschaftlicher Betrieb qualifizieren kann: So werden beispielsweise in der Verordnung der 
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sozialen Begleitmassnahmen Umschulungsbeihilfen laut Art. 20 nur Betrieben ab 0,75 SAK ge-

währt. Um diese Schwelle herum liegen Betriebe, die zwischen Haupt- und Nebenerwerbsbe-

trieb liegen. Beibehalten werden kann die Schwelle von 0,25 SAK, oberhalb derer überhaupt 

Direktzahlungen gewährt werden. Betriebe unterhalb von 0,25 SAK werden in der Regel Hob-

bybetriebe sein, für die die Agrarpolitik kaum eigenständige Massnahmen durchführen muss. 

Betriebe mit bis zu-einer halben Standardarbeitskraft hingegen können als Nebenervv_erbsbetrie-

be bezeichnet werden, für die in abgeschwächter Form sowohl die Bedeutung für die dezentrale 

Besiedlung als auch das Recht auf eine soziale Abfederung gilt. 

Wenn die Transfers befähigen sollen, den Betrieb weiterzuführen, so wird die notwendige Höhe 

der Beiträge proportional zur Anzahl der Haushaltsmitglieder verlaufen. Einheitliche Betriebsbei-

träge mögen zwar einen alleinstehenden Landwirt dazu bewegen, weiterhin auf seinem - Betrieb 

zu wirtschaften, ermöglichen jedoch einer Grossfamilie unter Umständen nicht, weiterhin 

Landwirtschaft zu betreiben. Andererseits wäre es sowohl angesichts des definierten Ziels des 

Betriebserhalts als auch bei einem Blick auf die nicht proportional zur Anzahl der Haushaltsmit-

glieder verlaufenden Regelsatzgestaltung bei der Sozialhilfe ebenfalls unangemessen, eine ein-

heitliche Pro-Kopf-Prämie entsprechend der Anzahl der Haushaltsmitglieder zu zahlen. 

In Tab. 5.1 wird veranschaulicht, wie eine Neugestaltung aussehen könnte, die einen Kompro-

miss zwischen dem Betrieb und der Anzahl der Haushaltsmitglieder zu finden versucht. Dabei 

wird davon ausgegangen, dass Flächen-, RGVE- und TEP-Beiträge sowie Familienzulagen mit 

dem Vorgeschlagenen System ersetzt werden könnten. Zielsetzung der in der Tabelle gewählten 

Beitragshöhen war dabei, dass 

die Allgemeinen Direktzahlungen für einen durchschnittlichen landwirtschaftlichen Haushalt 

die Hälfte bis drei Viertel der Armutsschwelle erreichen. Auf diese Weise wird ein Anreiz si-

chergestellt, über Markterlöse und ökologische Leistungen einen weiteren, signifikanten Teil 

zum Einkommen beizutragen. 

die neuen Allgemeinen Direktzahlungen das bislang für Allgemeine Direktzahlungen vorge-

sehene Budget in der Summe nicht überschreiten. 

Tab. 5.1: Beispiel für Beitragssätze neu gestalteter Allgemeiner Direktzahlungen pro Jahr in 
Franken. 

Für Haupt- 
erwerbsbetriebe 

(>1 SAK) 

Für Schwellen- 
betriebe 

(0,5-1 SAK) 

Für Neben- 
erwerbsbetriebe 
(0,25-0,5 SAK) 

Betriebsleiterin bzw. Betriebsleiter 24 000 16 000 8 000 

Ehepartnerin bzw: Ehepartner 6 000 • 4 000 2 000 

Weitere im Haushalt lebende 
Personen sowie Kinder (vor oder in 
Ausbildung) 

4 500 3 000 1 500 

Hier ist wieder daran zu erinnern, dass so oder ähnlich gestaltete Allgemeine Direktzahlungen 

sowohl eine sozialpolitische als auch eine regionalpolitische Zielsetzung haben. Wie im letzten 

Kapitel dargestellt, besteht aus sozialpolitischer Sicht kein Grund, einen solchen Transfer auch 
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neu einsteigenden Betriebsleitern zu gewähren. Insofern sollten für die Allgemeinen Direktzah-

lungen deutliche Einschränkungen formuliert werden: 

1. Es sollte ein in der jüngsten Vergangenheit liegender Stichtäg gewählt werden. Nur Betriebs-

leiter, die vor diesem Stichtag einen Betrieb übernommen haben, sind grundsätzlich für den 

Bezug der-Allgemeinen Direktzahlungen qualifiziert. Dabei ist bei Betriebsverkleinerung ein 

Wechsel in die nächsttiefere Kategorie möglich. Bei Vergrösserung.erfolgt jedoch kein Wech-

sel in die nächsthöhere kategorie: 

2. Nach wie vor sollte gelten, dass der Anspruch auf Allgemeine Direktzahlüngen mit deft] 65. 

Lebensjahr erlischt. Gegenüber der jetzigen Praxis gewinnt diese Bestimmung noch an Wich-

tigkeit, um den Strukturwandel nicht aufzuhalten. 

3. Eine weitere, den Strukturwandel beschleunigende Praxis wäre, Betriebsleitern ab dem 55. 

Lebensjahr die Direktzahlungen auch zu gewähren, ohne dass der Betrieb weiter geleitet 

werden muss. 

4. Bis auf die Berücksichtigung zusätzlicher, in der Zukunft geborene Kinder sollten die Allge-

meinen Direktzahlungen in der Höhe des Wertes zum Stichtag gedeckelt werden, um Miss-

brauch in der Form zusätzlicher Scheinmeldungen Von Personen im Haushalt des Betriebslei-

ters.  auszuschliessen. 

Damit dürfte ein wichtiges soziales Ziel der Agrarpolitik in Form eines angemessenen Einkom-

mens der Landwirte bereits zu erreichen Sein. Nicht jedoch das regionalpolitische Ziel. Bereits in 

Kapitel 3 wurde herausgearbeitet, dass etwa durch die Definition der Erneuerungsgebiete be-

reits Regionen definiert wurden, in denen eine besondere strukturkonservative Politik für den 

Agrarsektor angemessen wäre. In diesen Regionen wäre es also nicht damit. getan, ab der 

kommenden Generation die Landbewirtschaftung dem Markt und den agrarökologischen För-

derinstrumenten Zu überlassen, will mah eine unerwünschte Entsiedelung vermeiden. Somit 

sollten die Einschränkungen 1 und 3 für diese Regionen ausser Kraft gesetzt werden. Auch 

kommende Hofnachfolger bezögen dann weiterhin Allgemeine Direktzahlungen. Sie hätten 

somit einen höheren Anreiz, in den bestehenden Regionen zu verbleiben und dort Markt- und 

Nicht-Markt-Güter zu erzeugen. 

Natürlich ist es, wie bei jeder regionalen Abgrenzurig von Problemregionen, wichtig, dass das 

Instrument so flexibel gehandhabt wird, dass auch Regionen, die zukünftig in strukturpolitische 

Problemlagen geraten, in die Förderfähigkeit einbezogen werden, ebenso wie Regionen, in de-

nen sich die Entwicklung konsolidiert, aus der Förderfähigkeit herausfallen können. Dabei ist vor 

dem Hintergrund strukturpolitischer Erfahrungen in der Europäischen Union dafür Sorge zu tra-

gen, dass sich die Summe der förderfähigen Gebiete nicht fortwährend vergrössert. 
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6. 	Die ökologischen Direktzahlungen und das Ziel des Schutzes 
natürlicher Ressourcen 

von Stefan Mann, Hans-Ulrich Gujer, Felix Herzog und Bettina Landau 

Anders als bei den anderen Verfassungszielen ‚dezentrale Besiedlung' und ‚soziale Abfederung' 

haben wir es beim zier ,gchutz natürlicher Ressourcen' mit einem ZiCI zu tun, für däS — äriälög 

der Vorgabe von Tinbergen — mit dem Instrument der ökologischen Direktzahlungen grundsätz-

lich bereits ein zielgerichtetes Instrument besteht. Insofern ist es auch, wie bereits in Mann 

(2002) "bemerkt wurde, um die ordnungstheoretische Legitimation der ökologischen Direktzah-

lungen a priori besser bestellt als um jene der Allgemeinen Direktzahlungen. 

Auch nachdem die Evaluationsergebnisse verschiedener Massnahmen im naturwissenschaftli-

chen Bereich gewisse Erfolge zeigten (zum Beispiel Winzeler et al., 2002; Jöhl et al., 2004; Poz-

zi, 2004) und im Regelfall ein spürbarer Qualitätsunterschied zwischen Flächen unter einzelnen 

Programmen und übrigen landwirtschaftlichen Flächen feststellbar war, sollte es bei Vorschlä-

gen zur Neuausrichtung des Direktzahlungssystems also nicht darum gehen, das gesamte In-

strument der ökologischen Direktzahlungen infrage zu stellen. Vielmehr war der Inhalt der 

Gruppendiskussionen zwischen den Autoren eher die Fragestellung, wie die Massnahme der 

ökologischen Direktzahlungen so angepasst werden könnte, das die Effizienz der einzelnen 

Massnahmen weiter optimiert werden könnte. 

Grundsätzlich sind auf diese Fragestellungen in dreierlei Hinsicht Antworten zu geben: 

Erstens ist eine Vorgabe, die sich durch den dargestellten Reformansatz ergibt, dass sich das 

Instrument der ökologischen Direktzahlungen vom hauptsächlichen Instrument zum alleini-

gen agrarumweltpolitischen Instrument des Bundes wandelt. Von Allgemeinen Direktzahlun-

gen, so lautet der Vorschlag, sollen zukünftig keine Anreizwirkungen auf den Ressourcen-

schutz ausgehen, um das Instrument nicht zu überladen. Aus dieser Vorgabe erwachsen 

neue Anforderungen an das Instrument der ökologischen Direktzahlungen, die sich insbe-

sondere auf jene ökologischen Parameter beziehen, die in der gegenwärtigen Situation durch 

den Ökologischen Leistungsnachweis abgedeckt werden. Ausserdem ist unter den neuen 

Bedingungen über die Staffelung der Beitragshöhen zwischen Berg- und Talgebiet erneut 

nachzudenken. 

- Zweitens ist aus Sicht des Ressourcenschutzes selbstverständlich in erster Linie das ökologi-

sche Output entscheidend, das durch die Landwirtschaft erbracht wird. Es kommt weder auf 

die Menge der eingesetzten Faktoren noch auf den produktionstechnischen Steuerungspro-

zess an, sondern auf den Grad gesicherter Biodiversität und auf die Qualität der Ressourcen 

Boden, Wasser und Luft. Mit der Ökoqualitätsverordnung hat dieser Gedanke in die Agrar-

umweltpolitik der Schweiz bereits Einzug gehalten. Er ist jedoch, wenn auch mit kleinen 

Schritten, die die Mehrheit der Beteiligten nicht überfordert, zukünftig noch klarer umzuset-

zen. 
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Drittens ist natürlich auch das System und der Aufbau der ökologischen Direktzahlungen 

selbst nicht frei von Potenzialen zur Feinjustierung. Dies betrifft sowohl bereits bestehende 

Massnahmen, als auch bisherige Lücken, bei denen ein gewisses ökologisches Potenzial ver-

mutet werden kann. 

Aus diesen drei Punkten ergeben sich die Vorschläge zur Modifikation der ökologischen Direkt-

zahlungen, die nahfolgend dargestellt werden. 

6.1 	Die Anforderungen des ökologischen Leistungsnachweises in den ökö- 
logischen Direktzahlungen 

Derzeit sieht die Direktzahlungsverordnung vor, dass in Form des ökologischen Leistungsnach-

weises Mindestanforderungen in den Bereichen 

Tiergerechte Haltung der Nutztiere 

Ausgeglichene Düngerbilanz 

- Angemessener Anteil an ökologischen Ausgleichsflächen 

Geregelte Fruchtfolge 

Geeigneter Bodenschutz 

Auswahl und gezielte Anwendung der Pflanzenschutzmittel 

erbracht werden müssen, um sich für den Bezug der Allgemeinen Direktzahlungen zu qualifizie-

ren. 

Geht man aufgrund der in Kapitel 2 angeführten Überlegungen davon aus, dass die Allgemei-

nen Direktzahlungen zukünftig nicht mehr an den ökologischen Leistungsnachweis gekoppelt 

werden sollten, so bieten sich unterschiedliche Möglichkeiten an, mit den hier angeführten 

Mindestanforderungen umzugehen. 

Einerseits wäre die einfache Lösung, auf die Anforderungen zukünftig zu verzichten. Dies wäre 

dann zu empfehlen, wenn der ökologische Mehrwert der Massnahmen gering ist. Andererseits 

wäre es denkbar, die Massnahmen zukünftig gesetzlich festzuschreiben. Dies würde die Besitz-

rechtsstruktur zuungunsten der Landwirte verschieben. Zwischen diesen Extremen gäbe es wei-

tere Möglichkeiten. Erstens wäre es denkbar, die ökologischen Leistungen als neue Fördertatbe-

stände zu etablieren. Zweitens könnte argumentiert werden, dass es sich bei den angeführten 

Punkten um Grundvoraussetzungen handelt, um sich für ökologische Direktzahlungen zu quali-

fizieren. 

Eine weitere Option drängt sich bereits beim Punkt der „tiergerechten Haltung der Nutztiere" 

auf, und zwar da die Mindestanforderungen des ökologischen Leistungsnachweises diesbezüg-

lich lediglich darin bestehen, die Bestimmungen der Tierschutzverordhung einzuhalten. Dies 

impliziert umgekehrt die ordnungspolitisch höchst bedenkliche Annahme, Betriebe ausserhalb 

des ökologischen Leistungsnachweises seien nicht gehalten, die Tierschutzverordnung einzuhal-

ten. So darf ein Staat, der seine eigenen Gesetze ernst nimmt, nicht argumentieren. Es muss 

zukünftig davon auszugehen sein, dass jeder Betrieb sämtliche Gesetzgebung einschliesslich der 
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vollständigen Verordnungen einzuhalten hat und andernfalls mit ernsthaften Sanktionen zu 

rechnen hat. Dies gilt nicht nur im Bereich des Tierschutzes, sondern auch für die Rechtswerke 

zum Boden- und Gewässerschutz. 

Eine Verschiebung der Besitzrechte zuungunsten der Landwirte mag für diese auf den ersten 

Blick härter erscheinen, als es tatsächlich ist. Es darf nicht vergessen werden, dass die Anforde-

rungen des ökologischen Leistungsnachweises bereits heute von rund 9(5 °A der landwirtschaft-

lichen Betriebe eingehalten werden. Hinzu kommen bei einzelnen Punkten Gerechtigkeitsüber-

legungen bezüglich der Verfügungsrechte. So stellen Scheele und Schmitt (1987) gute Argu-

mente dafür dar, dass das Recht auf die Verschmutzung von Grundwasser nicht zu den Besitz-

rechten eines Landwirts gehören sollte. Dies spricht dafür, eine ausgeglichene Nährstoffbilanz 

zu den Pflichten eines Landwirts zu machen. Und die Feststellung Birnbachers (1988), der Staat 

habe nicht nur das Recht, sondern nachgerade die Pflicht, für eine nachhaltige Verwendung der 

Ressourcen zum Nutzen zukünftiger Generationen zu sorgen, legt ähnliche Schlussfolgerungen 

bezüglich eines geeigneten Bodenschutzes und einer geregelten Fruchtfolge nahe. Ein ange-

messener Bodenschutz und eine vielseitige Fruchtfolge erhalten die Bodenfruchtbarkeit für zu-

künftige Generationen. Dieser Beitrag zur Nachhaltigkeit kann von den Landwirten auf der ge-

setzlichen Ebene eingefordert werden. Im Sinne einer Second-best-Lösung kann — im Falle 

mangelnder politischen Durchsetzbarkeit einer rechtlichen Vorgabe - schliesslich empfohlen 

werden, diese Auflagen zumindest obligatorisch für jene Landwirte zu machen, die sich für öko-

logische Direktzahlungen qualifizieren möchten. Dies entspricht weitgehend dem aktuellen 

Stand. 

Sehr viel weniger eindeutig müssen die Empfehlungen bezüglich der gezielten Auswahl von 

Pflanzenschutzmitteln ausfallen. Entsprechend der Eväluationsuntersuchungen kann nicht ein-

deutig festgestellt werden, dass die Voraussetzungen des ökologischen Leistungsnachweises zur 

einer Verminderung des Herbizidgehaltes von Gewässern geführt hat. Die Entwicklung weiterer 

Umweltwirkungen von Pflanzenschutzmitteln wurde bislang nicht ausreichend wissenschaftlich 

verfolgt. Somit wäre es zu gewagt, diesbezüglich politische Empfehlungen abzugeben. 

Zu erwähnen ist noch die Forderung nach einer angemessenen Höhe der ökologischen Aus-

gleichsflächen. Dieser Bestimmung liegt die sich ‚erhärtende Erkenntnis zugrunde, dass ein iso-

lierter Schutz kleiner Parzellen kaum einen ökologischen Mehrwert schafft. Zudem führt das 

Fehlen von Mindestanforderungen an die botanische Qualität oder die Struktur oder die Bewirt-

schaftung von ökologischer Ausgleichsfläche (ÖAF) in der Direktzahlungsverordnung dazu, dass 

heute ein grosser Anteil der ÖAF nur einen geringen ökologischen Mehrwert schafft. Insofern 

ist zu empfehlen, nur den Betrieben ökologische Direktzahlungen zu gewähren, die entweder 

mindestens zehn Prozent der •Betriebsfläche ökologisieren öder deren ökologisierte Flächen in 

ein Vernetzungsprojekt eingebunden sind. Nur so ist zu gewährleisten, dass die ökologischen 

Massnahmen einen entsprechenden Nutzenzuwachs für die ökologische Situation erbringen. 

Die Schwelle von 10 % ist natürlich approximativ hergeleitet. Sie misst sich zum Einen aus 

Durchschnittserfahrungen über die kritische Masse von Extensivierungsflächen, zum Anderen an 

der agrarpolitischen Zielsetzung von 65 000 ha ökologischer Ausgleichsfläche im Talgebiet, was 

in etwa einem Anteil von 10 % entspricht. 
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6.2 	Regionale Differenzierung 

Im System der derzeitigen Agrarpolitik werden die Ökomassnahmen im Berggebiet deutlich 

geringer als im Talgebiet vergütet, da von geringeren Opportunitätskosten ausgegangen wird. 

Gegenüber einer intensiven Bewirtschaftung ist der Nutzenentgang extensiver Flächen im Berg-

gebiet geringer als im Talgebiet. 

Andererseits ist gerade die Biodiversität, und damit allgemein gesprochen eine wichtige Nutzen-

komponente einer extensiven Bewirtschaftung der Flächen, in vielen Fällen im Berggebiet höher 

als im Talgebiet. Während diesem Tatbestand durch die Feststellung der ökologischen Qualität 

und entsprechenden Vergütungen (siehe unten) Rechnung getragen werden kann, ist ein ent-

scheidenderer Gesichtspunkt, dass die Opportunitätskosten extensiver Wirtschaftsweise gegen-

über intensiver Nutzung im Berggebiet zwar vergleichsweise gering sind, dort die extensive 

Wirtschaftsweise jedoch oft in engerer Konkurrenz zur Nutzungsaufgabe steht. Während also 

beispielsweise Beiträge für extensiv genutzte Wiesen in der Talregiön zu einer Extensivierung 

führen, führen sie im Berggebiet unter Umständen überhaupt erst zu einer weiteren Nutzung 

der entsprechenden Flächen. Beides erhöht den ökologischen Nutzen, wenn auch auf sehr un-

terschiedliche Weise, so doch vielleicht in vergleichbarem Umfang. Bislang wird die Nutzung der 

Flächen im Berggebiet in erster Linie durch Flächenbeiträge gewährleistet, mit den in Kapitel 2 

beschriebenen unerwünschten Nebenwirkungen. Auch um dies zu kompensieren und keine 

Nutzungsaufgabe zu provozieren, wird vorgeschlagen, zukünftig ökologische Direktzahlungen 

in allen Regionen in gleicher Höhe auszuzahlen. 

Gotsch et al. (2004) beschäftigen sich ausführlich mit berggebietsspezifischen Fragen der Ag-

rarpolitik. Wenn sie zu der Schlussfolgerung gelangen., dass zur Reduzierung der Lawinengefahr 

ein Anreiz zur Bewirtschaftung von Steillagen bestehen sollte, so deutet dies auf eine Rechtfer-

tigung der Hangbeiträge hin. Allerdings wären Hangbeiträge in Idiesem Zusammenhang eher als 

ökologische denn als Allgemeine Direktzahlung einzuordnen. Wenn sie ferner darauf aufmerk-

sam machen, dass die ökologische Qualität mit zunehmender Höhe .ansteigt, so ist auf die 

nachfolgenden Bemerkungen zur Vergütung ökologischer Qualität zu verweisen. Ferner sollte 

immer die Option bestehen, dass die kantonalen Ämter für Naturschutz mit den Bewirtschaftern 

besonders schutzwürdiger Standorte Vertragsnaturschutz vereinbaren, wenn eine höhere Ver-

gütung als die im Rahmen der ökologischen Direktzahlungen angemessen erscheint. 

	

6.3 	Vernetzung und Qualität 

Durch die Ökoqualitätsverordnung (ÖQV) werden derzeit jeweils Fr. 500.-/ha gewährt, wenn 

eine Vernetzung der Flächen nach definierten Kriterien vorgenommen wurde oder eine definier-

te ökologische Qualität nachgewiesen wird. Dies ist eine eher geringe Summe für nachgewiese-

nen ökologischen Nutzen. Andererseits zeigen die Berechnungen von Mann (2003c), dass die 

ökologischen Direktzahlungen selbst zwar ein mehr oder weniger nachvollziehbar gestaffeltes 

System sind, die Beitragshöhen, gemessen an den dem Landwirt entstehenden Kosten, hinge-

gen durchweg eher hoch angesetzt wurden. Somit wird das ökologische Output heute gegen-

über dem ökologischen Input (Verzicht auf 'Faktoreinsatz) tendenziell unterbewertet. 
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Dies.führt zu dem Vorschlag einer Umgewichtung. Ausgangspunkt sollen die kumulierten Bei-

träge gemäss DZV und ÖQV für die einzelnen Typen von ökologischen Ausgleichsflächen,sein. 

Die Vergütung für solche Flächen soll gegenüber der .heutigen Situation konstant bleiben. Für 

Flächen, deren ökologische Qualität nicht nachgewiesen wird und die auch nicht in einem Ver-

netzungsprojekt integriert wurden, soll die Vergütung als pragmatischer Vorschlag auf die Hälf-

te-sinken. 

6.4 	Feinjustierungen 

Überprüft man die heutigen agrarökologischen Massnahmen auf ihre Effizienz, so stellen sich 

erste, kritische Fragen schon allein aufgrund der vorhandenen internationalen Literatur. So wird 

beispielsweise die im Rahmen der agrarökologischen Massnahmen praktizierte Förderung des 

biologischen Landbaus von •Agrarökonomen meist als ineffizient bezeichnet (von Alvensleben, 

1998; Anonymus, 2001; Koester, 2001). Effizienter sei die Förderung der gewünschten ökologi-

schen Massnahmen auf direktem Wege. Dieser Argumentationsweise ist jedoch aus zwei Grün-

den zu widersprechen. Erstens wissen wir seit Vatn (2002), dass es einen Trade-off zwischen 

Präzision und Transaktionskosten gibt. Beim biologischen Landbau handelt es sich um ein klar 

definiertes und gut etabliertes integrales System, das gerade nicht in seine einzelnen Kompo-

nenten ?erlegt werden kann und das sowohl für Landwirte als auch für Könsumenten klar 

nachvollziehbare Qualitätsparameter aufweist. Zweitens ist aus zahlreichen vergleichenden 

ackerbaulichen Untersuchungen bekannt, dass biologisch bewirtschaftete Flächen per se eine 

höhere ökologische Qualität als integriert bewirtschaftete Flächen aufweisen. Dies betrifft u.a. 

Parameter wie die Nitratauswaschung, Lachgas- und Methan-Emissionen, die Bodenstruktur 

und -fruchtbarkeit, die Biodiversität und die Energie- und Stickstoffeffizienz (Frieben, 1998; 

Pfiffner, 2000; El-Hage Scialabba und Hattam, 2002). Ein entscheidender Vorteil ist, dass die 

chemische Korrektur bestimmter Entwicklungen kategorisch ausgeschlossen wird. Dies lässt es 

gerechtfertigt erscheinen, dass auch durch die öffentliche Hand die Bewirtschaftung nach den 

Kriterien des biologischen Landbaus vergütet wird. Aus ökologischer Sicht ist die Kombination 

des biologischen Landbaus mit ökologischen Ausgleichsmassnahmen allerdings die optimale 

Lösung. Insofern ist auch zu begrüssen, däss durch die IFOAIVI und nationale Stellen derzeit an 

gtrengeren Vorgaben zu Mindestqualitätskriterien für Biodiversität gearbeitet wird. 

Die ökologischen Vorteile des biologischen Landbaus relativieren sich, wenn Referenzgrösse 

nicht die Fläche, sondern die erzeugte Menge an Nahrungsmitteln ist. Doch die Menge an Pro-

dukten ist nicht wirklich ein kritischer Faktor in der Schweizer Landwirtschaft, sodass die Um-

weltwirkungen pro Fläche als geeigneterer Indikator angesehen werden können. 

Im Rahmen der Evaluation der Ökomassnahmen konnte man, wie erwähnt, generell einen öko-

logischen Nutzen bei den extensivierten Flächen erkennen, der allerdings von Massnahme zu 

Massnahme durchaus unterschiedlich gross war. Besonders wenig ökologische Qualität bezüg-

lich der floristischen Qualität zeigte sich bei wenig intensiv genutzten Wiesen. Diese Massnah-

me wurde im Hinblick auf die gefährdeten, ökologisch wertvollen Fromentalwiesen und anderer 

Wiesentypen geschaffen, die organische Düngung benötigen. Wie die Evaluation jedoch ergab, 

entspricht nur eine Minderheit solchen Typen. Um aber sicherzustellen, dass die öffentlichen 

Mittel hier nicht ineffektiv ausgegeben werden, sollten wenig intensiv genutzte Wiesen zukünf- 
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tig nur noch im Rahmen von Vernetzungsprojekten oder mit nachgewiesener Qualität gefördert 

werden. 

Extensiv genutzte Weiden weisen üblicherweise keine schlechtere ökologische Qualität als ex-

tensiv genutzte Wiesen auf. Insofern ergeben sich Argumente dafür, zumindest qualitativ hoch-

wertige bzw. vernetzte Weiden in die Förderung mit einzubeziehen. Ein Nebeneinander exten-

siver Wiesen und Weiden hat auch das Potenzial, die Artenvielfalt zu erhöhen. 

Bei extensiv und wenig intensiv genutzten Wiesen ist der späte Termin für den ersten Schnitt 

(15. Juni im Talgebiet) aus ökologischer Perspektive nicht für jeden Standort ideal, da beim 

gleichzeitigen Schneiden vieler Standorte nach dem 15. Juni das Struktur- und Blütenangebot 

entzogen wird und kaum mehr Refugien insbesondere für Arthropoden verbleiben. Vorstellbar 

wäre, statt dem starren Termin wahlweise einen gestaffelten Schnitt oder eine mindestens 

achtwöchige Dauer zwischen dem ersten und zweiten Schritt vorzuschreiben. Hier müssten al-

lerdings Pilotprojekte zeigen, ob eine solche Bestimmung kontrollierbar und damit administrier-

bar ist. 

Die Massnahme „Extenso-Getreide" wies einen geringeren ökologischen Nutzen als ursprüng-

lich erhofft auf (Gaillard und Nemecek, 2002). Um mit dieser Massnahme einen Gegenwert für 

die verausgabten Fördermittel zu gewährleisten, wird es notwendig sein, die Anforderungen zu 

verschärfen. So sollte die Auswahl der zur Verfügung stehenden Herbizide eingeschränkt wer-

den, insbesondere unter Ausschluss sämtlicher Vorauflaufherbizide. Auch sollten die Bewirt-

schafter bei dieser Massnahme angehalten werden, bei Herbizidbehandlungen das Schad-

schwellenprinzip zu beachten. 

Andere Massnahmen hatten zwar durchaus einen hohen ökologischen Nutzen; es lassen sich 

jedoch ohne Schaden für die Natur administrative Vereinfachungen vornehmen. Dies betrifft 

insbesondere die beiden Brachenprogramme (Rotationsbrache und Buntbrache), die sich vor-

aussichtlich problemlos in ein Programm mit flexibler Stilllegungsdauer überführen liessen. 

Wiederum andere Prögramme haben Potenzial, in ihren Möglichkeiten erweitert zu werden. So 

ist nicht einsehbar, weswegen die Auswahl förderfähiger Hochstammbäume auf Obst-, Nuss-

oder Kastanienbäume beschränkt ist. Integriert man grundsätzlich weitere geeignete Baumtypen 

in dieses Programm, so können damit auch innovative Formen der Agro-Forstwirtschaft geför-

dert werden, in deren Rahmen die gleichzeitige Produktion von Nahrungsrohstoffen und Holz 

möglich sind. Dabei sollte die Schaffung intensiver Formen der Agro-Forstwirtschaft vermieden 

werden. 

Komplementär zum Ackerschonstreifen-Programm wäre ferner ein Programm „Ackersäume" 

hilfreich. Dabei würden Landwirte dafür entschädigt, dass sie auf einem Streifen am Ackerrand 

keine Nahrungspflanzen, sondern Einsaaten analog zu den auf Brachen zugelassenen Saatmi-

schungen anbauen würden. Der ökologische Nutzen und damit auch die angemessene Vergü-

tung für ein solches neues Programm würden dem der Brache entsprechen. 
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6.5 	Vorschlag zur Anpassung der ökologischen Direktzahlungen 

Fasst man die Überlegungen der vorangegangenen Abschnitte zusammen, lassen sich ökologi-

sche Direktzahlungen begründen, wie sie in Tabelle 6.1 zusammengestellt sind. 

Es stellt sich die Frage nach der mit den genannten Massnahmen und Beiträgen verbundenen 

•Anreizwirkung: Wie erwähnt, geht es dabei.im Talge.biet urn die Anreizwirkung für die Extensi-

vierung der Flächen, während für das Berggebiet in erster Linie zu thematisieren ist, ob über-

haupt noch ein Anreiz zur Bewirtschaftung der Flächen besteht (die Nutzungsaufgabe im Berg-

gebiet erfolgt vorwiegend auf Grenzertragsflächen oder Flächen mit erschwerten Bewirtschaf-

tungsbedingungen). 

Tab. 6.1: Beispiel zur Modifikation der ökologischen Direktzahlungen3  . 

Ohne Qualitäts- 
nachweis/ Vernet- 

zung (Fr./ha) 

Mit Qualitätsnach- 
weis oder Vernet- 

zung (Fr./ha) 

Mit Qualitätsriach- 
weis und Vernetzung 

(Fr./ha) 

Bio-Landbau 
Grünland 

200 - - 

Bio-Landbau Ackerland 650 - - 

Extenso-Getreide 400 - - 

Extensiv genutzte Wiesen, 
Hecken und Feldgehölze, 
Streueflächen 

1000 . 2000 	. 2500 

Wenig intensiv genutzte 
Wiesen, 

0 1500 2000 

Extensive Weiden 0 1000 1000 

Brachen, Ackersäume 1500 
Keine Q-Kriterien, 
nur Vernetzung: 

3000 
- 

Ackerschonstreifen 1000 
Keine 0-Kriterien, 
nur Vernetzung: 

2000 
- 

Hochstammbäume Fr. 10.-/Baum Fr. 20.-/Baum Fr. 40.-/Baum 

Während auf der Grundlage von Kostenkalkulationen der Ökomassnahmen (Mann, 2003c) 

davon ausgegangen werden kann, dass zumindest zur Extensivierung mit kontrollierter Qualität 

oder im Rahmen von Vernetzungsprojekten ein solcher Anreiz gegeben ist, kann auch für das 

Berggebiet von einer optimistischen Prognose ausgegangen werden. Es geht vor allem um die 

Frage, ob das Programm „extensiv genutzte Wiesen", ggf. angereichert durch entsprechende 

Hangbeiträge, einen ausreichenden Anreiz zur Offenhaltung der Flächen bietet. Empirisch kön-

nen hier Anleihen aus Untersuchungen in Schutzgebieten gezogen werden. Aus einer Analyse 

von Wiesener (2002) wissen wir, dass auch in bergigen Lagen des deutschsprachigen Raums die 

3  Unter Aussparung der hier nicht thematisierten Ethobeiträge; diesbe2üglich wird auf Mann (2003c) 
verwiesen. 
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Offenhaltung von Flächen (ohne Koppelprodukte im Nahrungsbereich) selten mit mehr als 

Fr. 1000.-/ha, oft auch nur mit der Hälfte vergütet wird. Dies lässt die Vergütung für extensiv 

•genutzte Wiesen als ausreichend erscheinen. Auf Standorten, auf denen diese Durchschnittsbe-

trachtung nicht zutrifft, ist wie erwähnt auf die Möglichkeit der Naturschutzbehörde zu verwei-

sen, VertragsnaturSchutz mit den Oewirtschaftern zu vereinbaren. 
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7. 	Konsequenzen des Reformvorschlags 

Wenn in den vorangegangenen zwei Kapiteln ein Vorschlag für die Neugestaltung der Allge-

meinen und ökologischen Direktzahlungen entwickelt worden ist, so wird vor einer Umsetzung 

eines solchen Vorschlags wichtig sein, sich ex ante näher mit den zu erwartenden Konsequen-

zen- äuseinander zu setzen: Dies soli hier zunächst nur qualitativ.geschehen,.aber auf dreiunter-

schiedlichen Ebenen. Zunächst wird im Rahmen einer einzelbetrieblichen Betrachtung danach 

gefragt, welche Landwirtschaftsbetriebe zu den Gewinnern, weiche zu den Verlierern einer sol-

chen Reform zählen würden. In einem zweiten Schritt wird kurz resümiert, welche Konsequen-

zen die vorgeschlagenen Reformschritte für &n Agrarsektor als Ganzes hätten. Und drittens 

schliesslich wird gefragt, wie sich der notwendige Verwaltungsaufwand eines so neu gestalteten 

Systems entwickeln würde. 

	

7.1 	Einzelbetriebliche Konsequenzen 

Wie bei fast jeder Agrarreform, gibt es auch bei der vorgeschlagenen Veränderung Betriebe, die 

nach der Reform finanziell besser dastehen werden, und solche, die zu den Verlierern gehören 

werden. Am Beispiel der Schwellenbetriebe, also Betrieben zwischen klaren Haupt- und klaren 

Nebenerwerbsbetrieben, soll dies kurz verdeutlicht werden. Die Schwellenbetriebe sind aus so-

zialpolitischer Perspektive eine besondere Herausforderung, sodass die Implikationen eines neu-

en Systems hier besonders zu beobachten sind. 

Betrieb 2 exemplifiziert einen Betrieb, der insbesondere aufgrund der gehaltenen Mutterkühe 

heute RGVE- und TEP-Beiträge in einer Höhe erhält, die durch den Reformvorschlag so nicht 

ausgeglichen.  werden, insbesondere deswegen nicht, weil es sich um einen alleinstehenden 

Landwirt mit einem entsprechend geringen Sozialbedarf handelt. Dagegen würden die aufge-

führten Betriebe 1 und 3 von der Reform profitieren. Ein hoher Zuwachs ergibt sich insbesonde-

re bei Betrieb 3. Dieser kommt erstens durch die grosse Familie zustande, zweitens aber auch 

durch die stärkere Honorierung ökologischer Leistungen in der Bergregion. 

Grössere Betriebe schneiden nach der Reform eher schlechter ab. Nimm i man in Tabelle 7.1 

Betrieb 1 doppelt so gross an, wie dort abgebildet, bekäme er nach dem derzeitigen System 

auch doppelt so viele Direktzahlungen, während sich die Summe der Direktzahlungen nach dem 

neuen System nur moderat erhöhen würde. Damit wäre für einen doppelt so grossen Betrieb 1 

kein Vorteil mehr mit einem Systemwechsel verbunden. 

Bedeutet dies, dass durch die vorgeschlagene Reform jeder Anreiz einer Betriebserweiterung 

und damit jede Honorierung unternehmerischer Initiative verloren geht? Diese Frage ist mit 

Nein zu beantworten. Zwar ist es so, dass die Politik keine Betriebserweiterungen mehr indu-

ziert. Aber der Anreiz für jede unternehmerische Expansion sollte auch nicht vom Staat kom-

men, sondern vom Markt. Wenn durch Geflügelmast zukünftig interessante Gewinne erwirt-

schaftet werden können, dann wird es für Betriebsleiter im vorgeschlagenen System keinen 

Grund geben, statt dieser Marktchance auf politisch besonders geförderte Bereiche wie die 

Mutterkuhhaltung zu setzen. Das neue System erlaubt es erst in vollem Masse, unternehmen- 

50 



sche Anreize ohne Verzerrungen aufzugreifen. Dies gilt insbesondere für die neu übernomme-

nen Betriebe, die ohne Allgemeine Direktzahlungen kalkulieren und wirtschaften müssen. 

Tab. 7.1 Beispielbetriebe (Haupterwerb). 

Betrieb 1 
(Paar mit 2 Kindern; 

Talregion) 

Betrieb 2 
(Alleinstehend; 
Hügelregion) 

Betrieb 3 
(Paar + Elternteil, 

3 Kinder; Bergregion) 

SAK SAK SAK 

10 ha Ackerland 
mit Brache 

0.28 
16 Mutter- 

kühe 
0.48 

15 ha Wiese 
(wenig intetisiv) 

0.42 

2 ha Gemüse 0.60 10 ha Wiese 028 10 Milchkühe 0.43 

SUMME 0.88 0.76 0.87 

DZ heute Flächenb. • 19 200 Flächenb. 12 000 Flächenb. 18000 

Ökol. DZ 2 500 Tierbeiträge 18 560 Ökol. DZ 4500 

SUMME 21 700 30 560 22 500 

DZ neu Allg. DZ 26 000 Allg. DZ 16 000 Allg. DZ 32 000 

Ökol. DZ 1 500 Ökol. DZ 0 

SUMME 27 500 16 000 32 000 

Differenz +5 800 -14 560 +9 500 

Eine weitere Erleichterung auf der Kostenseite wird für die Ertragssituation der landwirtschaftli-

chen Betriebe ferner ins Gewicht fallen: Durch den Wegfall der Flächenbeiträge wird auch der 

Überwälzungseffekt auf den landwirtschaftlichen Bodenmarkt entfallen. Dies wird das Niveau 

der Kauf- und Pachtpreise von Boden höchstwahrscheinlich spürbar senken. Damit ist insbeson-

dere für Pachtbetriebe auf der Kostenseite eine Entlastung abzusehen. 

7.2 	Sektorale Konsequenzen 

Nachdem die unterschiedlichen Auswirkungen des Vorschlags auf einzelne Betriebe angedeutet 

wurden, ist auch zu fragen, ob die in Art. 104 BV definierten Ziele durch eine so geartete Re-

form noch gewährleistet werden könnten. Hierfür sind die Ziele einzeln durchzugehen. 

Bereits erwähnt wurde, dass das Ziel der Versorgungssicherheit hier kaum zu thematisieren ist, 

da insbesondere das Niveau heutiger Versorgung mit inländischen Lebensmitteln am effizientes-

ten über Marktinterventionen geregelt werden kann. Bedenklich wäre es lediglich, wenn durch 

einen Wegfall der flächengebundenen Direktzahlungen so viel Ackerfläche brach fallen würde, 

dass die Produktionsbereitschaft nicht mehr gegeben wäre. 

Doch die von Mann und Mack (2005) dargestellten Modellergebnisse zeigen, dass eine gross-

flächige Aufgabe der Flächenbewirtschaftung auch bei einem Wegfall der flächengebundenen 

Direktzahlungen nicht zu erwarten ist. Gerade bei den Ackerflächen ist nicht anzunehmen, dass 

ohne flächengebundene Direktzahlungen eine Nutzungsaufgabe einträte. Insofern scheint man 
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sich um das Ziel der Versorgungssicherheit im Kontext des vorgeschlagenen Direktzahlungssys-

tems keine Sorgen machen zu müssen. 

Das Ziel des Schutzes natürlicher Ressourcen wird durch die vorgeschlagenen Massnahmen in 

stärkerem Masse als bislang erfüllt. Dies ergibt sich aus drei relevanten Veränderungen, die vor-

.geschlagen wurden: 

Erstens wurde angeregt, die meisten Bestandteile des ökologischen Leistungsnachweises in ge-

setzliche Bestimmungen zu überführen. Dies verschlechtert zwar zunächst die finanzielle Situati-

on jener Betriebe, die bislang den ökologischen Leistungsnachweis nicht erbrachten und keine 

Allgemeinen Direktzahlungen bezogen haben, wenn auch nicht in starkem Masse. Es verbessert 

jedoch gerade auf den Flächen dieser 10 % der Betriebe die ökologische Situation. Doch gerade 

die Betriebe, die fortan einen Grossteil des ökologischen Leistungsnachweises erfüllen müssen 

und es bislang nicht getan haben, werden mit Sicherheit überkompensiert, wenn auch sie nun 

in den Kreis der Bezüger Allgemeiner Direktzahlungen fallen. Einen Nettoverlust erleiden nur,  

jene Betriebe, die zum Beispiel zu klein oder zu einkommensstark sind, um sich für die Allge-

meinen Direktzählungen zu qualifizieren, aber dennoch mit verschärften ökologischen Auflagen 

weiter wirtschaften müssen. 

Eine Verbesserung der ökologischen Situation ergibt sich jedoch nicht nur auf den Flächen der 

Betriebe, die bis anhin den ökologischen Leistungsnachweis nicht erfüllt haben. Durch die Ver-

lagerung der Vergütung auf Flächen mit Qualitätsnachweis bzw. Vernetzung wird in zuneh-

mendem Masse ökologische Qualität statt Restriktionen beim Faktoreinsatz gefördert. Vorbe-

haltlich einer genaueren Evaluation der Ökoqualitätsverordnung kann hier von einem deutlichen 

Mehrwert im ökologischen Bereich ausgegangen werden. 

Ferner werden die ökologischen Direktzahlungen in der Bergregion denen in der Talregion an-

geglichen. Das erhöht gerade in der Bergregion mit ihrem höheren Biodiversitätspotenzial den 

Anreiz, extensive Landwirtschaft zu betreiben. 

Der Beitrag der Landwirtschaft zum Ziel der dezentralen Besiedlung wird im vorgeschlagenen 

System dadurch erreicht, dass in den Problemregionen eine betont strukturkonservative Agrar-

politik betrieben wird. Der Staat liefert einen deutlichen finanziellen Anreiz, landwirtschaftliche 

Betriebe nicht aufzugeben und in einem definierten Umfang weiter zu bewirtschaften. Dies hält 

die Familien der Landwirte in der Region, in der Tendenz aber auch Personen im Umfeld der 

Landwirtschaft, also im Ernährungshandwerk, dem Landhandel oder der Saatguterzeugung. 

Entsprechend dem in Kapitel 2 vorgestellten Vier-Netze-Modell bleibt noch die Frage nach der 

Sozialverträglichkeit der vorgeschlagenen Reform. Hier ist in erster Linie auf das Prinzip der dy-

namischen Differenzierung zu verweisen. Es ermöglicht all jenen, die bereits beträchtliches Hu-

mankapital in die Landwirtschaft investiert haben, weiterhin ihren Beruf auszuüben. All jene 

hingegen, die heute und in Zukunft vor der Fragestellung stehen, ob sie den elterlichen Betrieb 

übernehmen, müssen ihre Entscheidung mit dem Wissen fällen, dass sie ihren Lebensunterhalt 

als Landwirt mit der Produktion privater und öffentlicher Güter verdienen müssen. 
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Dies führt dazu, dass — jenseits des agrarpolitischen Zielkataloges — eine Agrarstruktur geschaf-

fen wird, die ungleich wettbewerbsfähiger ist als die heutige, ohne dass damit verbundene ne-

gative soziale oder ökologische Effekte zu erwarten wären. 

7.3 . Konsequenzen für die Agrarverwaltung 

Eine Agrarreform muss sich auch daran messen lassen, ob der administrative Aufwand mit ihrer 

Umsetzung noch weiter steigen würde. Schon heute wird insbesondere von Seiten des landwirt-

schaftlichen Berufsstandes hervorgehoben, dass das Direktzahlungssystem — etwa im Vergleich 

zur Marktstützung — ungleich mehr Kapazitäten zur Erledigung administrativer Vorgänge erfor-

dert, sowohl auf Seiten der Gemeinden und Kantone als auch auf Seiten der Landwirte. 

Das hier vorgeschlagene System würde insbesondere im Bereich der Allgemeinen Direktzahlun-

gen erhebliche Vereinfachungen der Abwicklung mit sich bringen. Statt vier Arten allgemeiner 

Direktzahlungen gibt es nur noch zwei, eine für Haupt- und eine für Nebenerwerbsbetriebe. 

Auch dort wird gerade bei grossen Betrieben aufgrund der SAK-Schwelle nur eine sehr grobe 

Überschlagsrechnung notwendig sein, um die Förderhöhe zu ermitteln. Eine detaillierte Verfol-

gung von Betriebsvergrösserungen bzw. -verkleinerungen wird bei dem vorgeschlagenen Di-

rektzahlungssystem nur noch in wenigen Fällen erforderlich sein. Dies eröffnet auch für die Ag-

rarstatistik neue Einsparpotenziale. 

Im Bereich der ökologischen Direktzahlungen ergeben sich kaum systematische Veränderungen. 

Die Anzahl der Fördertatbestände bleibt konstant, und durch die Veränderungen der Beitrags-

höhen wird der Verwaltungsaufwand nicht tangiert. Der stärkere Anreiz, für ökologische Aus-

gleichsflächen den ökologischen Leistungsnachweis zu erbringen oder eine Einbihdung in ein 

Vernetzungsprojekt zu organisieren, wird schliesslich zu einer gewissen Erhöhung des Verwal-

tungsaufwandes führen. Es ist jedoch zu erwarten, dass dieser Effekt sowohl durch die höhere 

ökologische Qualität legitimiert als auch durch die Einsparungen im Bereich der Allgemeinen 

Direktzahlungen überkompensiert wird. 
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8. 	Zusammenfassung 

Durch das bestehende Direktzahlungssystem der schweizerischen Agrarpolitik werden zwar die 

von der Verfassung vorgegebenen Ziele im Wesentlichen erfüllt, auf der Grundlage der Tinber-

gen-Regel, wonach Politik nur dann effizient sein kann, wenn für jedes Ziel auch mindestens ein 

Instrument zur Verfügung steht, muss jedoch angenommen. werden-, dass bestimmte Effizienz-

potenziale heute noch ungenutzt bleiben. Dies wird durch eine nähere Analyse der Zielverkop-

pelung im Instrument der Allgemeinen Direktzahlungen bestätigt. Beispielsweise werden die 

Allgemeinen Direktzahlungen ihrer sozialpolitischen Zielsetzung für die Betriebe nicht gerecht, 

die sich mangels eines ökologischen Leistungsnachweises nicht für diese Zahlungen qualifizie-

ren. Auch ist es schwer zu sehen, wie ein nicht regionalisiertes Förderinstrument wie die Allge-

meinen Direktzahlungen regionalen Problemlagen wie bei der dezentralen Besiedlung gerecht 

werden können. 

Auf der Grundlage dieser Überlegungen wird zunächst das Vier-Netze-Modell konstruiert. Es 

wird davon ausgegangen, dass es unterschiedliche Gründe gibt, weswegen ein landwirtschaftli-

cher Betrieb aus gesamtgesellschaftlicher Sicht bestehen bleiben sollte. Entsprechend sollte es 

auch unterschiedliche Netze geben, die den Betriebserhalt gewährleisten, den Betrieb „auffan-

gen". Dies ist zunächst der Märkt, auf dem landwirtschaftliche Produkte abgesetzt werden, 

dann aber auch die Nachfrage nach dem öffentlichen Gut „Umwelt", drittens das Ziel der de-

zentralen Besiedlung in gefährdeten Regionen und viertens der Anspruch, soziale Härtefälle zu 

vermeiden. 

Zu den beiden letztgenannten Zielen wurden eigenständige Untersuchungen durchgeführt, um 

weitere Ergebnisse über Ziel-Mittel-Relationen zu erhalten. Dabei ergab sich, 

- dass landwirtschaftliche Unternehmen tatsächlich einen überdurchschnittlichen Beitrag zum 

Ziel der Bevölkerungsstabilität im ländlichen Raum leisten. Dies betrifft insbesondere beson-

ders dünn besiedelte Regionen und solche Gebiete, in denen der Anteil landwirtschaftlicher 

Unternehmen eher gering ist. 

- dass Allgemeine Direktzahlungen in ihrer derzeitigen Form einkommensstarke Betriebe eher 

begünstigen und insofern soziale Problemlagen nur unzureichend lösen. 

Mit dem Instrument der ökologischen Direktzahlungen gibt es bereits ein Instrument, das spezi-

fisch auf ein Ziel zugeschnitten ist, nämlich auf das des Schutzes natürlicher Ressourcen. Hier 

besteht vergleichsweise geringer Reformbedarf; eher geht es um eine evolutionäre Weiterent-

wicklung des Instruments. In erster Linie wird es hier darum gehen, stärker auf eine leistungs-

und ergebnisorientierte Vergütung hinzuarbeiten und die Entschädigungen in der Bergregion 

denen in der Talregion anzugleichen. 

Das Instrument der Allgemeinen Direktzahlungen kann so umgestaltet werden, dass es sowohl 

auf das Ziel der dezentralen Besiedlung als auch auf das Ziel einer sozialen Abfederung wirkt. 

Allerdings ist dabei für das Ziel der dezentralen Besiedlung eine räumliche, für das Ziel der sozia-

len Abfederung eine zeitliche Begrenzung notwendig. 
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Es wird vorgeschlagen, Allgemeine Direktzahlungen als Betriebsbeitrag oberhalb gewisser Min-
destschwellen der landwirtschaftlichen Tätigkeit auszuzahlen. Dabei soll die Höhe der Beiträge 
nur mehr von der Haushaltsgrösse und von der Einordnung als Haupt-, Schwellen- oder Neben-
erwerbsbetrieb abhängen, wobei für einen Haupterwerbsbetrieb eines kinderlosen Paars von 
einer Höhe von Fr. 30 000.- ausgegangen wird. Wie bislang soll der Anspruch auf Direktzah-
lungen mit dem 65. Geburtstag erlöschen. Neu ist jedoch das Prinzip der dynamischen Differen-
zierung: Personen, die ausserhalb von Problemregionen zukünftig einen landwirtschaftlichen 
Betrieb übernehmen, sollen keinen Anspruch mehr auf Allgemeine Direktzahlungen.hab,en. 

Mit dem Vorschlag der Neugestaltung des Direktzahlungssystems wird erwartet, dass die agrar-
politischen Ziele nach wie vor erfüllt werden können. Der Vorteil gegenüber dem bestehenden 
System wird jedoch,  darin gesehen, dass sich wettbewerbsfähige Strukturen bei mittelfristig 
deutlich geringerem Einsatz öffentlicher Mittel herausbilden können. 

55 



9. 	lesumö 

ConsieratiOns conceptuelles relatives ä la reconfiguration du systbrne suisse des 
paiements directs agricoles sur la base de la regle de Tinbergen 

Le systeme existant des paiements directs vers8s dans le cadre de la politique agricole en Suisse 

permet en g8n8ral d'atteindre 	principaux objectifs stipugs dans la Constitution suisse. Toute- 

fois, lorsquion applique la regle de Tinbergen, selon laquelle une politique ne peut etre efficace 

qu'ä condition qu'il existe un instrument pour chaque objectif, il faut partir du principe que les 

potentiels d'efficacit8 du systeme ne sont pas encore pleinement exploit8s. Ceci est confirm8 

par l'analyse detaill8e des objectifs coupl8s de l'instrument des paiements directs g8h8raux. Par 

exemple, les objectifs socio-politiques-vis8s par les paiements directs g8n8raux ne peuvent pas 

etre atteints dans les exploitations agricoles qui n'y ont pas droit en raison d'un manque de 

prestations 8cologiques requises. De meme, un instrument politique non r8gionalis8 tel que les 

paiements directs g8n8raux ne peut que difficilement tenir compte des situations regionales 

probl8matiques li8es ä l'occupation dkentralis8e du territoire. 

Dans un premier temps, suite ä ces consid8rations, on a construit le modele ä quatre r8seaux 

tout en partant du principe qu'il existe diff8rentes raisons pour lesquelles une exploitation agri-

coledevrait subsister du point de vue de la s'oci8t8. II devrait donc y avoir diff8rents r8seaux qui 

garantissent la survie de l'exploitation et « ancrent » son existence. II s'agit tout d'abord du 

march8 des produits agricoles, ensuite ägalement de la demande Ii8e au bien public qui est 

« l'environnement », puis de l'objectif de l'occupatiön d8centralis8e des r8gions menacäes et, 

enfin, de l'objectif dr8viter des cas sociaux. 

Des etudes separ8es ont été r8alis8es sur les deux derniers objectifs afin d'obtenir des resultats 

plus detaill8s sur la relation entre l'objectif et les moyens utilis8s. II en ressort les deux points 

suivants: 

- L'exploitation agricole apporte 8n effet une contribution sup8rieure ä la moyenne pour main-

tenir la stabilit8 de ja, population dans l'espace rurale. Ceci concerne notamment les r8gions 

avec une densitä de population particulierement faible et les zones dans lesquelles la part des 

exploitations agricoles est plutöt faible. 

Les paiements directs g8n8raux dans leur forme actuelle ont tendance ä favoriser les exploi-

tations ä revenu 8Iev8 et ne permettent donc pas de r8soudre les problemes sociaux dans 

une mesure suffisante. 

Avec les paiements directs 8cologiques, il existe d8jä un instrument visant un objectif sp8cifique, 

soit celui de prot8ger les ressources naturelles. II n'est donc pas n8cessaire de reformer cet ins-

trument; il faudrait plutöt le d8velopper. II s'agira en premier lieu d'orienter plus concretement 

les contributions vers les prestations et les r8sultats et d'adapter les remun8rations des r8gions 

de montagne ä celles des r8gions de plaine. 
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L'instrument des paiements directs g8näraux peut eti-e modifi8 de fapn ä ce qu'il permette de 
poursuivre ä la fois l'objectif de l'occupation d&entralis6e du territoire et celui de l'att8nuation 
des rigueurs sociales. A noter qu'il faudra une limite g8ographique pour,l'occupation d8centrali-
s'8e du territoire tandis que l'objectif de l'att8nuation des rigueurs sociales devra etre limit8 par 
le temps. 

On propose de verser des paiements directs g8n8raux comme contribution d'exploitation ä par-
tir d'un seuil minimal de l'activit8 agricole (voir r8surn8 täblea.0 8.1). Le montant des contribu-
tions devra etre défini sur la base de la taille de l'exploitation et en fonction du fait que‘ractivit8 
agricole est exerc8e ä titre principal ou accessoire. Pour une exploitation ä titre principal dirig8e 
par un couple sans enfants, on partirait de 30 000 francs. Comme jusqu'ä pr8sent, le droit aux 
paiements directs s'8teindrait ä l'äge de 65 ans. Ce qui est nouveau, c'est le principe de la di-if& 
renciation dynamique: les personnes qui reprendront d8sormais une exploitation agricole situ8e 
hors des r8gions probl8matiques n'auront plus le droit de toucher des paiements directs g8n8-
raux. 

Tab. 9.1: Vue d'ensemble des mesures propos8es 

Elements existants Nouveaux elements 
Contributions ä la surface 

Paiements directs g8n8raux (contributions 
d'exploitation visant des objectifs de la politi-
que sociale et regionale) 

Contributions UGBFG (contributions pour la 
garde d'animaux consommant des fourrages 
grossiers) 

Contributions GACD (garde d'animaux dans 
des conditions difficiles), 

Paiements directs 8cologiques 
Paiements directs 8cologiques (I8gerement 
modifi8s) 

_ 

PER En partie, transfert en lois, seulement condi-
tion pour les paiements directs8cologiques 

Elements non etudies 
Contributions pour les terrains en .pente, contributions d'estivage 	. 

La r8vision propos8e du systeme des paiements directs permettra toujours d'atteindre les objec-
tifs de la politique agricole. L'a.vantage par rapport ä l'ancien systeme tient au fait que des struc-
tures comp8titives pourront s'8tablir avec des moyens publics nettement moins dev8s ä moyen 
terme. 
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10. Abstract 

Conceptual considerations on the redesign of the Swiss system of agricultural direct 
payments on the basis of the Tinbergen rule 

The existing system of direct payments in Swiss agricultural policy essentially achieves the goals 

-set by-  the Constitution, but on the b-asis of the Tinbergeh Rule, äöö-öftlihg tö Whith pöliy Eäti 

only be efficient when at least one instrument is also available for each goal, it must be assumed 

that even today there is untapped potential for efficiency. This is confirmed by a closer analysis 

of goal coupling in the instrument of General Direct Payments. For example, the General Direct 

Payments do not fulfil their socio-political goals for farms which do not qualify for these pay-

ments in the absence of proof of environmental performance. lt is also difficult to see how a 

non-regionalised form of subsidy such as General Direct Payments can deal with regional prob-

lem situations such as decentralised settlement. 

Based on these considerations, a Four Networks Model has initially been developed. The as-

sumption is that there are different reasons why a farm should survive from an overall social 

viewpoint. Accordingly there should also be different networks to guarantee farm survival, to 

„cushion" the farm. Firstly there is the market on Which the agricultural products are sold, then 

the demand for the public good, i.e. the environment, thirdly the goal of decentralised settle-

ment in endangered regions, and fourthly the requirement to prevent cases of social hardship. 

Independent studies of the last two goals were carried out with a view to obtaining fyrther find-

ings on end-means relationships. These showed 

- that farms actually make an above-average contribution to the goal of population stability in 

rural areas. This applies particularly to sparsely populated regions and areas where the pro-

portion of farms tends to be low; 

- that General Direct Payments in their current form tend to favour high-income farms and in 

- this respect are only an inadequate solption to social problem situations. 

The instrument of environmental direct payments already provides an instrument tailored spe-

cifically to one goal, namely the protection of natural resources. Here there is ĉomparatively 

little need for reform; it is more a question of the evolutionary refinement of the instrument. 

This will primarily involve working more intensively towards a performance- and result-oriented 

payment and bringing compensation payments in the mountain regions into line with those in 

the lowlands. 

The instrument of General Direct Payments can be redesigned so that it has an effect both on 

the goal of decentralised settlement and on the goal of social cushioning. At the same tiMe, 

however, a geographical limitation is needed for the goal of decentralised settlement and a time 

limitation for that of social cushioning. 

As summarised in Tab. 8.1, the proposal is to pay General Direct Payments as a farm contribu-

tion above certain minimum thresholds of agricultural activity. Here the amount of contributions 

will depend more on household size and on classification as a full-time or part-time farm, with 

an amount of Fr 30 000 being taken as the starting point for a full-time farm run by a childless 
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couple. As previously, the entitlement to direct payments will lapse on the 65th birthday. How-
ever the principle of dynamic differentiation is new: in future individuals taking over a farm out-
side problem regions will no longer be entitled to General Direct Payments. 

Tab. 10.1: Summary of proposals 

Existing elements New elements 

Area contributions 

' 
General Direct Payments (farm contributions 
based on social and regional policy) 

RGVE contributions [for roughage-consuming 
cattle equivalents] 

TEP contributions [for animal husbandry under 
difficult production conditions] 

Environmental direct payments 
Environmental direct payments 
(slightly modified) 

Proof of environmental performance 
Partly legislation, partly just a prerdquisite for 
environmental direct payments 

Elements not investigated 

Payments for hillside farming, summering payments 	
. 

In proposing the redesign of the direct payments system, it is anticipated that the goals of agri-
cultural policy will continue to be achievable. However, it is considered that the advantage over 
the existing system will be the ability to develop competitive structures using significantly less 
public funding in the medium term. 
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Das Direktzahlungssystem der Schweiz ist historisch gewachsen. Die vorliegende Studie be-

schäftigt sich mit der Frage, wie das geltende System im Sinne eines Reegineering-Ansatzes 

gestaltet werden müsste, damit die in der Verfassung definierten agrarpolitischen Ziele mit ma-

ximaler Effizienz erreicht werden können. Dabei werden auch soziale Fragestellungen in die 

Betrachtung einbezogen. 

Im Bereich der ökologischen Direktzahlungen werden im Ergebnis nur kleinere Anpassungen 

empfohlen, die sich vor allem auf eine stärkere Qualitätsorientierung beziehen. Dagegen wird 

für den Bereich der Allgemeinen Direktzahlungen eine weitgehende Abkopplung der Transfers 

von der Faktorausstattung der Betriebe vorgeschlagen. Die regionalpolitischen und sozialen 

Ziele werden am effizientesten durch Betriebsbeiträge erreicht, die sich an der Zahl der Haus-

haltsmitglieder orientieren. Ausserhalb von Problemregionen erlischt der Anspruch auf solche 

Transfers mit dem 65. Geburtstag des heutigen Betriebsleiters. Es wird erwartet, dass durch ein 

solches System ein abgefederter Übergang zu effizienteren Strukturen erfolgen kann. 
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